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Einladung zur Informationsveranstaltung 
Derzeit sind die Planungen der Deutschen Bahn zum Ausbau der Rheintalstre-

cke in der Offenlage. Die Bürgerinitative IGEL e.V. veranstaltet hierzu eine 

  

Informationsveranstaltung 
am 14.02.2017 um 19.30 Uhr in der Halle Holzhausen. 

  
Sie sind als Bürgerinnen und 
Bürger oder anderweitig von 
der Planung Betroffene herz-
lich eingeladen, Fragen an 
die Vertreter der Bügerinitia-
tive IGEL und der Gemeinde-
verwaltung March zu stellen. 
Für die Gemeinde wird auch 
Rechtsanwalt Dr. Mock von 
der Kanzlei Sparwasser aus 
Freiburg anwesend sein, der 
dieses Verfahren nun seit 2009 
begleitet. 

Auszug aus den Planunterlagen. Die vollständigen Pläne stehen 

in Papierform im Rathaus March oder elektronisch unter 

http://evit-net.de/Karlsruhe-Basel-PFA-8-1/ zur Einsicht 

zur Verfügung.
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NOTDIENSTE UND SONSTIGE RUFNUMMERN
ALLGEMEINER NOTDIENST

Polizeinotruf    110

Feuernotruf      112

DRK-Rettungsdienst

Polizeiposten March  934293

Strom:

EnBW                            0800/3629477

Wasser  0172/7615161

Gas: 

Badenova 0800 2 767 767 

Krankentransport  0761/19222

Vergiftungsfälle   0761/19240

Tierkörperbeseitigung  0761/506706

ÄRZTE

ärztlicher Bereitschaftsdienst:    116117

Kinderärzte Notfalldienst: 0180/6076111

Augenärzte Notfalldienst:   0180/6075311

Zahnärzte Notfalldienst: 0180/3222555-41

Tierarzt :  Den tierärztlichen Notdienst erfragen 

Sie bitte bei Ihrem Haustierarzt 

APOTHEKEN

(Wechsel täglich jeweils 8.30 Uhr)

Samstag, 11.02.2017 
Apotheke am Gutshof, 

Umkirch, Telefon 0 76 65 / 5 16 26   

Sonntag, 12.02.2017 
Bären-Apotheke, 

Buchheim, Telefon 0 76 65 / 22 52   

Montag, 13.02.2017 
Stadt-Apotheke, 

Breisach, Telefon 0 76 67 / 2 18   

Dienstag, 14.02.2017 
Stadt-Apotheke, 

Breisach, Telefon 0 76 67 / 2 18   

Mittwoch, 15.02.2017 
Franziskaner-Apotheke 

Oberrimsingen, Telefon 0 76 64 / 40 87 14 

Donnerstag, 16.02.2017 
Kaiserstuhl-Apotheke, 

Eichstetten, Telefon 0 76 63 / 12 05   

Freitag, 17.02.2017 
Rebtal-Apotheke, 
Freiburg-Tiengen, 

Telefon 0 76 64 / 91 07 00   

Samstag, 18.02.2017 
Münster-Apotheke, 
Breisach, Telefon 0 76 67 / 72 99  

Kirchliche Sozialstation

Nördlicher Breisgau e.V.

Häusliche Kranken- und Altenpfl ege
Pfl ege für schwerstkranke und
sterbende Menschen
Hauptstr. 25, 79268 Bötzingen
Tel. 07663/ 8969-200
www.sozialstation-boetzingen.de

Sprechstunde für Angehörige

von Menschen mit Demenz

Frau Regina Schultis
Tel. 07663/8969-260
Nach Vereinbarung

Beratungsstelle für ältere Menschen und 

deren Angehörige

Tel. 07663-9148835

Caritasverband

Krankheit, Kur, Geburt... 

Ihre Familie braucht Hilfe?

Tel. 0761/89 65-4 51
www.caritas-breisgau-hochschwarzwald.de

Ökumenische 

Nachbarschaftshilfe  March-Hochdorf

Frau Marion Germer, Tel. 4657

Ökumenische Seelsorge:

Tel. 0800/1 11 01 11
(vertraulich, anonym, kostenfrei)

Psychosoziale Beratungs- und Behand-

lungsstelle für Alkohol- und Drogenpro-

bleme des blv. 

Tel. 0761/7 41 12

Integration von Flüchtlingen 
Sprechzeiten im Rathaus Hugstetten, EG 
Zimmer 110, Tel. 422-9501 
Frau Gfrörer, 0151/46767061 
christine.gfroerer@caritas-bh.de 
Mo. 09.00 – 12.00 Uhr, Mi. 14.00 – 16.00 Uhr 
Frau Gineva, 0151/16344831 
yana.gineva@march.de 

Di. 14.00 – 18.00 Uhr

Sozialstation Dreisam

Hugstetter Str. 4,  79224 Umkirch

Schwarzwaldstr. 18

79232 March-Hugstetten

Tel. 07665 9473888,
Fax 07665 9473889
Ambulante Alten- und Krankenpfl ege Tag 
und Nacht durchgängig für Sie im Einsatz

DRK Seniorenzentrum March

Pfl egeeinrichtung
Schwarzwaldstr. 20
Tel. 9345-0
Zentrale-Seniorenzentrum@drk-freiburg.de

Hospizgruppe Umkirch/March 

Begleitung von Schwerkranken, Sterbenden 
und deren Angehörigen

Tel.:  0151 24125533

DIENSTSTUNDEN 
DER GEMEINDE

Öff entliche Dienststunden sind wie folgt:

Rathaus March in Hugstetten mit allen 

Ämtern, Am Felsenkeller 2+4, 

Telefon 422-9000

Montag, Mittwoch und Donnerstag

 08.00 - 12.00 Uhr

 und 14.00 - 15.30 Uhr

Dienstag  07.30 - 12.00 Uhr 

 und 14.00 - 18.00 Uhr

Freitag 08.00 - 12.00 Uhr

Öff nungszeiten der OT Bürgerbüros:

Holzhausen: Telefon 9412240

Mittwoch  08.00 - 12.00 Uhr

Donnerstag  14.00 - 18.00 Uhr

Neuershausen: Telefon 1253

Mittwoch  14.00 - 18.00 Uhr

Sprechzeiten Bürgermeister und 

Ortsvorsteher:

Bürgermeister Mursa nach besonderer 

Regelung oder telefonischer Absprache.

Buchheim, Ortsvorsteher Gerspach 

Dienstag   16.30 – 17.30 Uhr

Telefon   400383 (privat 40885)

Holzhausen, Ortsvorsteher Lorenz

Montag 17.00 - 18.00 Uhr

Telefon  9412240

  

Hugstetten, Ortsvorsteher Wangler

Dienstag 17.00 - 18.00 Uhr

Telefon   422-9500 (privat 3774)

Neuershausen, Ortsvorsteher Germer

Dienstag 17.00 - 18.00 Uhr

Telefon   1253 (privat 3059)

MARABU

MArcher RAthaus BUs 

Abfahrtszeiten (immer dienstags) 

Rathaus March-Hugstetten: 

9.30, 10.15, 11.00, 12.00 Uhr, 

15.30, 16.15, 17.00, 18.00 Uhr 

ehem. Rathaus Buchheim: 

9.35, 10.20, 11.05 Uhr, 

15.35, 16.20, 17.05 Uhr 

ehem. Rathaus Holzhausen: 

9.39, 10.24, 11.09 Uhr, 

15.39, 16.24, 17.09 Uhr 

ehem. Rathaus Neuershausen: 

9.44, 10.29, 11.14 Uhr, 

15.44, 16.29, 17.14 Uhr 

ÖPNV-Haltestelle „Lamm“: 

9.47, 10.32, 11.17 Uhr, 

15.47, 16.32, 17.17 Uhr 

Bürgerhaus: 

9.50, 10.35, 11.20 Uhr, 

15.50, 16.35, 17.20 Uhr 
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Öffentliche Bekanntmachung 

Gemeinde March 
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald   
Az: 10/He-460.31    
  
Aufgrund § 4 der Gemeindeordnung von Baden-Württemberg 
(GemO) und des „Gesetzes über die Betreuung und Förderung von 
Kindern in Kindergärten, anderen Tageseinrichtungen und der Kin-
dertagespfl ege“ (KiTaG) hat der Gemeinderat der Gemeinde March 
am 06.02.2017 folgende Benutzungsordnung der Tageseinrichtun-
gen für Kinder beschlossen: 
  
  

Benutzungsordnung 
der Tageseinrichtungen für Kinder 

  Präambel 
Um den Kindern in der Gemeinde March gemäß den Vorgaben des 
Kindertagesbetreuungsgesetzes eine Betreuung zu sichern, betreibt 
die Gemeinde March die Kindertageseinrichtungen „Am Bürgle, 
Buchheim, Holzhausen, Hugstetten, Neuershausen, die Schü-
lerhorte an den Grundschulen Hugstetten, Holzhausen sowie 
die Nachmittagsbetreuung an der Grundschule Neuershausen“  
als öff entliche Einrichtungen. Für die Benutzung werden Gebühren 
entsprechend der vom Gemeinderat erlassenen Gebührensatzung 
in Verbindung mit den Vorschriften der Gemeindeordnung und des 
Kommunalabgabengesetzes erhoben. Für die Arbeit in den Einrich-
tungen sind die gesetzlichen Bestimmungen und die folgenden Re-
gelungen der Benutzungsordnung maßgebend: 
  
  

§ 1 Aufgabe der Einrichtung 
Die Einrichtung hat die Aufgabe, die Erziehung der Kinder in der 
Familie zu ergänzen und zu unterstützen. Durch Bildungs- und Er-
ziehungsangebote fördert sie die körperliche, geistige und seelische 
Entwicklung des Kindes. 
  
Zur Erfüllung orientieren sich die Mitarbeiter/innen an den durch 
Aus- und Fortbildung vermittelten wissenschaftlichen Erkenntnis-
sen der Psychologie und Pädagogik sowie an ihren Erfahrungen aus 
der praktischen Arbeit in der Tageseinrichtung. 
  
Die Kinder lernen dort frühzeitig den gruppenbezogenen Umgang 
miteinander und werden zu partnerschaftlichem Verhalten ange-
leitet. Die Erziehung in der Einrichtung nimmt auf die durch die 
Herkunft der Kinder bedingten unterschiedlichen sozialen, weltan-
schaulichen und religiösen Gegebenheiten Rücksicht. 
  

§ 2 Aufnahme
1. In die Einrichtungen werden Kinder im Alter von einem Jahr bis 

zum Schuleintritt, in der Regel in altersgemischten Gruppen 
aufgenommen. Die Gemeinde legt individuell fest, welche Ein-
richtungen für die Aufnahme von 1-2 jährigen Kindern in Frage 
kommen. Grundschulkinder, die nach der Schule (nachmittags) 
auf eine weitere Betreuung angewiesen sind, werden im Kin-
derhaus „Am Bürgle“ sowie am Schülerhort der Grundschule 
Hugstetten, am Schülerhort der Grundschule Holzhausen und 
in der Nachmittagsbetreuung der Grundschule Neuershausen 
aufgenommen. In den Schulferien werden diese Kinder nach 
Voranmeldung ganztags betreut, soweit die Einrichtung nicht 
geschlossen ist. 

2. Für die Aufnahme von behinderten Kindern gilt ein besonde-
res, individuelles Aufnahmeverfahren, das mit den Eltern abge-
sprochen wird.

3. Über die Aufnahme der Kinder entscheidet im Rahmen der 

von der Gemeinde erlassenen Aufnahmebestimmungen die 
Leitung der Einrichtung.  
Bei Engpässen werden Geschwisterkinder, ältere Kinder und 
Kinder berufstätiger Alleinerziehender bevorzugt aufgenom-
men. Entscheidend ist das Alter der Kinder. 
Geschwisterkindern wird, um den Besuch der gleichen Einrich-
tung zu ermöglichen, vom Beginn des Kindergartenjahres bis 
zum 31. März des Folgejahres bei Bedarf ein Platz freigehalten; 
bei gleichem Geburtsmonat werden Kinder von berufstätigen 
Alleinerziehenden bevorzugt.  

4. Jedes Kind muss vor der Aufnahme in die Einrichtung ärztlich 
untersucht werden. Dies gilt nicht für die Kinder im Schulalter.
Vorrausetzung zu Aufnahme ist die ärztliche Untersuchung 
nach § 4 Kindertagesbetreuungsgesetz. Maßgeblich für die 
Aufnahme ist, je nach Lebensalter des Kindes zum Zeitpunkt 
der Aufnahme, die letzte ärztliche Untersuchung.  

5. Es wird empfohlen, vor der Aufnahme des Kindes in die Ein-
richtung die Schutzimpfungen gegen Diphtherie, Tetanus und 
Polio vornehmen zu lassen. 

6. Die Aufnahme des Kindes erfolgt nach Unterzeichnung des 
Aufnahmebogens durch die Personensorgeberechtigten so-
wie der Vorlage der Bescheinigung über die ärztliche Untersu-
chung. 

7. Sind in einer Einrichtung alle Plätze vergeben, so kann die Auf-
nahme nur in einer anderen Einrichtung erfolgen. Eine Einrich-
tung ist dann belegt, wenn in allen Gruppen die in der Betriebs-
erlaubnis festgelegte Höchstkinderzahl erreicht ist.

 

§ 3 Abmeldung/Kündigung
1. Die Abmeldung kann wöchentlich zum Wochenschluss erfol-

gen. Eine Kündigung ist zwei Wochen vor dem Ende der Be-
treuung schriftlich bei der Leitung der jeweiligen Einrichtung 
einzureichen. 

2. Für Kinder, die in die Schule aufgenommen werden und bis 
zum Ende des Kindergartenjahres die Einrichtung besuchen, 
erübrigt sich eine schriftliche Abmeldung. 

3. Die Gemeinde kann den Aufnahmevertrag mit einer Frist von 
vier Wochen zum Monatsende schriftlich kündigen, 

wenn das Kind die Einrichtung länger als vier Wochen un-
entschuldigt nicht mehr besucht hat,
wenn die Eltern die in dieser Ordnung aufgeführten 
Pfl ichten wiederholt nicht beachten,
wenn Kinder nachhaltig und in besonderem Maße auff al-
len und mit Grenzüberschreitungen oder permanentem 
aggressiven Verhalten den Betrieb in unzumutbarer Wei-
se beeinträchtigen, wobei zuvor Kontakt mit einer Fach-
beratungsstelle aufgenommen werden muss.
wenn der zu entrichtende Elternbeitrag für zwei aufeinan-
der folgende Monate nicht bezahlt wurde.
wenn bei Kindern unter 3 Jahren trotz individueller und 
ausreichender Eingewöhnung die Ablösung von den 
Eltern nicht möglich ist, wobei eine ausreichende Ein-
gewöhnungsphase vorangegangen sein muss und ein 
ausführliches Gespräch mit den Erziehungsberechtigten 
stattgefunden haben muss.

  
  

§ 4 Besuch der Einrichtung, Öff nungszeiten
1. Das Kindergartenjahr beginnt nach den Sommerferien der Ein-

richtung. 
2. Im Interesse des Kindes und der Gruppe soll die Einrichtung 

regelmäßig besucht werden. Die Bringzeiten der einzelnen 
Einrichtung sind einzuhalten. Ebenso sind die Kinder pünktlich 
mit dem Ende der Öff nungszeiten abzuholen.

Bei wiederholtem nichteinhalten der Öff nungszeiten tritt § 3 
Absatz 3 in Kraft. 

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN
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Aus Gründen der Aufsichtspflicht dürfen Kinder nicht vor der 
Öffnungszeit gebracht werden. Für Kinder in der Eingewöh-
nungszeit können besondere Absprachen getroffen werden. 

3. Fehlzeiten (z.B. Krankheit, Urlaub) sind der Gruppen- oder Ein-
richtungsleitung schnellstmöglich melden.

 
  Sind Kinder zum Mittagessen angemeldet, wird bei krank-

heitsbedingter oder entschuldigter Abwesenheit ab dem 6. 
aufeinanderfolgenden Öffnungstag im selben Monat, wird der 

Essensbeitrag, auf Antrag des/der Erziehungsberechtigten, an-
teilig mit 3,00 €/Fehltag ermäßigt. Die Abrechnung erfolgt vier-
teljährlich zum 31.03. / 30.06. / 30.09. / 31.12..  

4.  Die Einrichtung ist grundsätzlich regelmäßig von Montag bis 
Freitag geöffnet, mit Ausnahme der gesetzlichen Feiertage und 
den Ferientagen der Einrichtung.

 
  

Nachstehend unsere Einrichtungen mit allen Informationen: 

Einrichtung Ganztages- 
betreuung

Verlängerte  
Öffnungszei-
ten

Halbtags- 
betreuung

Kleinkind- 
betreuung

Weitere 
Angebote

Buchheim, Holzhauser Str. 7, 
Tel. 41119 
1 Kindergartengruppe 
2 Kleinkindgruppen

       
 
7.00 – 14.00

          
 
 
7.00 – 14.00

 

Holzhausen, Im Grün 4,  
Tel. 3610  
1 Tagesstättengruppe 
2 VÖ-Gruppen 
1 Halbtagsgruppe 
1 Kleinkindgruppe-  
 VÖ/Tagesstätte

 
 
7.00 – 16.30 
mit  
Mittagessen 

   
 
 
7.30 – 14.30 

     
 
 
7.30 – 12.30

 
 
 
 
 
7.30 – 14.30 
7.30 – 16.30

 

Hugstetten, 
Klosterweg 2, Tel. 400385 
1 Tagesstättengruppe 
2 VÖ-Gruppen 
4 Kleinkindgruppen   
VÖ/Tagesstätte

 
 
7.00 – 16.30 
mit  
Mittagessen

 
 
 
7.00 – 14.00 
mit  
Mittagessen

  
 
 
 
7.00 – 14.00
7.00 – 16.30

 

Neuershausen, Rathausstr. 7, 
Tel. 2302
2 VÖ- Gruppen   
 
 
1 Kleinkindgruppe

  
Mo-Do 
7.30 – 14.30 
Fr 
7.30 – 14.00

      
 
 
 
Mo-Do 
7.30 – 14.30 
Fr 
7.30 – 14.00

 

Am Bürgle, Sportplatzstr. 8, 
Tel. 400392  
Tagesstättengruppen 
 
 VÖ-Gruppen     
 
 
 
1 Halbtagesgruppe  
 
1 Kleinkindgruppe-   
VÖ/Tagessstätte[M1] 

 
 
7.00 – 16.30 
mit  
Mittagessen 

 
 
 
 
Mo-Do 
7.30 – 14.30 
Fr 
7.30 – 14.00 
mit Mittages-
sen 

 
 
 
 
 
 
 
 
7.30 – 12.30

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.00 – 16.30 

Hort 
11.30 – 16.30 
 
Schulferienbetreuung: 
7.30 – 16.30

  
  

Einrichtung Hort Schulferienbetreuung

Schülerhort Hugstetten4  
Schülerhortgruppen  

11.30 – 16.30mit Mittagessen 08.00 – 16.30

SchülerhortHolzhausen1,5  
Schülerhortgruppen 

12.00 – 16.30mit Mittagessen 08.00 – 16.30

Nachmittagsbetreuung Neuershausen1 
Schülergruppe 

12.00 – 16.30mit Mittagessen 08.00 – 16.30

  
  



5 Freitag, den 10. Februar  2017  

§ 5 Ferien und Schließung der Einrichtung 
 aus besonderem Anlass

1. Es gelten folgende Ferienregelungen: 
 a) Weihnachten/Neujahr vom 24.12. bis 06.01.
 b) Rosenmontag
 c)  Vier Schließtage in der Oster- oder Pfingstwoche; diese legt 

die Leiterin für ihre Einrichtung zusammen mit den Erziehe-
rinnen nach Anhörung des Elternbeirates fest.

  
2.  Sommerferien sind drei Wochen in den Schulferien, diese wer-

den durch die Leiterinnen in Absprache mit der Gemeindever-
waltung festgelegt. Die Ferien der Grundschulhorte liegen in-
nerhalb der Schulferien. 

 
3.  Muss die Einrichtung oder eine Gruppe aus besonderem Anlass 

z. B. wegen Erkrankung oder dienstlicher Verhinderung ge-
schlossen bleiben, werden die Eltern hiervon rechtzeitig unter-
richtet. 

  
  Die Gemeinde ist bemüht, eine über die Dauer von drei Tagen 

hinausgehende Schließung der Einrichtung oder der Gruppe 
zu vermeiden. Dies gilt nicht, wenn die Einrichtung zur Vermei-
dung der Übertragung ansteckender Krankheiten geschlossen 
werden muss. 

4.  Am letzten Tag vor den Sommerferien (Putztag) und am Päda-
gogischen Tag sind die Einrichtungen geschlossen. 

 
5.  Am Tag des Betriebsausfluges aller Gemeindebediensteten sind 

die Einrichtungen geschlossen.

  
§ 6 Aufsicht

1.  Während der Öffnungszeiten der Einrichtung sind grundsätz-
lich die pädagogisch tätigen Mitarbeiter/innen für die ihnen 
anvertrauten Kinder verantwortlich. 

 
2.  Die Aufsichtspflicht der Gemeinde beginnt erst mit der Über-

nahme des Kindes durch die Betreuungskräfte in der Einrich-
tung und endet mit dem Verlassen derselben. 

  
3.  Auf dem Weg von und zur Einrichtung obliegt die Aufsichts-

pflicht alleine den Personensorgeberechtigten. Dem ordnungs-
gemäßen Übergang in den jeweils anderen Aufsichtspflichtbe-
reich ist besondere Aufmerksamkeit zu widmen. 

 
4.  Die Personensorgeberechtigten können durch schriftliche Er-

klärung gegenüber der Einrichtung entscheiden, ob das Kind 
alleine kommen und gehen darf. Kinder unter 12 Jahren dürfen 
kein Kind aus der Einrichtung abholen.

 
  

§ 7 Versicherung
1.  Die Kinder sind nach § 2 Abs. 1 Nr. 8 a) und b) des Siebten Bu-

ches Sozialgesetzbuches gesetzlich gegen Unfall versichert 
 

auf dem direkten Weg von der und zu der Einrichtung,
während des Aufenthalts in der Einrichtung,
während aller Veranstaltungen der Einrichtung außerhalb 
des Einrichtungsgeländes ( Spaziergänge, Feste etc. ).

 
  
  Alle Unfälle, die auf dem Weg zur und von der Einrichtung ein-

treten, müssen der Leitung der Einrichtung unverzüglich ge-
meldet werden. 

 
2.  Für den Verlust, die Beschädigung und die Verwechslung der 

Garderobe und anderer persönlicher Gegenstände des Kindes 
wird keine Haftung übernommen. Es wird empfohlen, die Sa-
chen mit dem Namen des Kindes zu versehen. 

 
3.  Für Schäden, die ein Kind einem Dritten zufügt, haften unter 

Umständen die Eltern. Es wird deshalb empfohlen, eine private 
Haftpflichtversicherung abzuschließen.

§ 8 Regelung in Krankheitsfällen
1.  Kinder mit ansteckenden Krankheiten im Sinn von § 34 Abs. 1 

Infektionsschutzgesetz dürfen für die Dauer ihrer Krankheit die 
Kindertageseinrichtung nicht besuchen. 

 
2.  Grundsätzlich ist bei einer Erkrankung des Kindes die Kinder-

tageseinrichtung unverzüglich mit Angaben über die Art der 
Erkrankung sowie die voraussichtliche Dauer der Abwesenheit 
zu informieren.

 
3.  Wird von Mitarbeiter/-innen der Kindertageseinrichtung die Er-

krankung eines Kindes festgestellt, werden die Personensorge-
berechtigten sofort benachrichtigt. Diese sind verpflichtet, das 
Kind unverzüglich aus der Kindertageseinrichtung abzuholen.

 
4.  Das Kind darf nach Überwindung (siehe Infektionsschutzge-

setz) einer ansteckenden Krankheit die Kindertagesstätte erst 
nach Vorlage eines schriftlichen Nachweises der/des behan-
delnden Ärztin/Arztes wieder besuchen. 

 
5.  Weitere Informationen bitten wir, dem Merkblatt für Eltern zu 

§ 34 Infektionsschutzgesetz zu entnehmen, welches Ihnen bei 
der Anmeldung Ihres Kindes ausgehändigt wird.  

  
§ 9 Elternbeirat

1.  Die Eltern werden durch einen jährlich zu wählenden Eltern-
beirat an der Arbeit der Einrichtung beteiligt (siehe hierzu die 
Richtlinien über die Bildung und die Aufgaben der Elternbeiräte 
nach § 5 des Kindertagesbetreuungsgesetzes). 

 
2.  Im Übrigen gelten die für den Elternbeirat geltenden gesetzli-

chen Bestimmungen. 
  
  

§ 10 Inkrafttreten
1.  Die Benutzungsordnung tritt am Tage nach der Bekanntgabe in 

Kraft. 
 
2.  Gleichzeitig tritt die aktuelle Benutzungsordnung der Tagesein-

richtungen von Kindern vom 20. Juni 2000, einschließlich aller 
darauf folgenden Änderungen außer Kraft.  

  
March, den 06.02.2017  
  
Helmut Mursa 
Bürgermeister 
  
  
Hinweis über die Verletzung von Verfahrens- und/oder Formvor-
schriften  nach § 4 Abs. 4 Gemeindeordnung 
  
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder auf Grund 
der GemO beim Zustandekommen dieser Benutzungsordnung wird 
nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich inner-
halb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Benutzungsord-
nung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist; der 
Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. 
Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der 
Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Benut-
zungsordnung verletzt worden sind. Abweichend hiervon kann die 
Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften auch nach Ablauf 
der Jahresfrist von jedermann geltend gemacht werden, wenn der 
Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 GemO wegen Gesetzeswid-
rigkeit widersprochen hat, oder wenn vor Ablauf der Jahresfrist die 
Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder ein 
anderer die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften inner-
halb der Jahresfrist geltend gemacht hat.   
  
March, den 06.02.2017  
  
Helmut Mursa 
Bürgermeister 
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Öffentliche Bekanntmachung 

GEMEINDE MARCH 
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald 
AZ 10/He – 460.15   
  

S A T Z U N G 
  

über die Erhebung von Gebühren  
für die Betreuung in Kindertagesstätten und Grundschulen   

  
Aufgrund § 4 der Gemeindeordnung von Baden-Württemberg 
(GemO) und der §§ 2, 13, 14 und 19 des Kommunalabgabengeset-
zes von Baden-Württemberg (KAG) sowie § 6 des „Gesetzes über 
die Betreuung und Förderung von Kindern in Kindergärten, ande-
ren Tageseinrichtungen und der Kindertagespflege“ (KiTaG) hat der 
Gemeinderat der Gemeinde March am 06.02.2017 folgende Satzung 
über die Erhebung von Gebühren beschlossen: 
  

§ 1  
Erhebungsgrundsatz 

  
Für die Benutzung (Inanspruchnahme) der Kindertagesstätten, 
Grundschulhorte / Nachmittagsbetreuung und der Betreuung in 
der verlässlichen Grundschule (nachfolgend „Einrichtungen“) der 
Gemeinde March werden Benutzungsgebühren (Eltern- und Essens-
beiträge) nach den folgenden Bestimmungen erhoben. 
  

§ 2  
Gebührenpflichtige 

  
Zur Zahlung der Gebühren sind die Erziehungsberechtigten ver-
pflichtet, die ihr(e) Kind(er) in den Einrichtungen der Gemeinde 
March betreuen lassen. Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamt-
schuldner. 
  

§ 3 
Gebührensätze 

  
Die Gebühren pro Kindergarten-/Hortjahr werden verteilt auf 11 
Monate erhoben. 
 
1.  Bei der Ermittlung der Zahl der Kinder aus einer Familie werden 

alle im selben Haushalt lebenden Kinder bis zur Vollendung ih-
res 18. Lebensjahres berücksichtigt. 

 
2.  Die Gebühr für die Betreuung eines Kindes in Kindergarten-

gruppen (Kinder über 3 Jahren) beträgt ab dem 01.03.2017 
monatlich:

 

Betreuungsform Halbtags-  
Regelgruppe

VÖ-  
lgruppe

Ganztages- 
gruppe

für das 1. Kind 
nach Abs. 1 

66,00 € 74,00 € 142,00 €

für das 2. Kind 
nach Abs. 1 

30,00 € 37,00 € 94,00 €

für das 3. Kind 
nach Abs. 1 

19,00 € 24,00 € 71,00 €

für das 4. und je-
des weitere Kind
nach Abs. 1

 6,00 € 8,00 € 49,00 €

 
 
3.  Die Gebühr für die Betreuung eines Kindes in Kindergarten-

gruppen (Kinder über 3 Jahren) beträgt ab dem 01.09.2018  
monatlich:

 
  
  

Betreuungsform Halbtags-  
Regelgruppe

VÖ-  
gruppe

Ganztages- 
gruppe

für das 1. Kind 
nach Abs. 1 

79,00 € 95,00 € 180,00 €

für das 2. Kind 
nach Abs. 1 

59,00 € 73,00 € 135,00 €

für das 3. Kind 
nach Abs. 1 

38,00 € 48,00 € 90,00 €

für das 4. und je-
des weitere Kind 
nach Abs. 1

12,00 € 15,00 € 45,00 €

4.  Die Gebühr für die Betreuung eines Kindes in den Grup-
pen für Kleinkinder (Kinder unter 3 Jahren) beträgt ab dem 
01.03.2017 monatlich:

 

Betreuungsform Halbtags-  
Regelgruppe

VÖ-  
gruppe

Ganztages- 
gruppe

für das 1. Kind 
nach Abs. 1 

181,00 € 204,00 € 261,00 €

für das 2. Kind 
nach Abs. 1 

130,00 € 148,00 € 198,00 €

für das 3. Kind 
nach Abs. 1 

80,00 € 110,00 € 140,00 €

für das 4. und je-
des weitere Kind 
nach Abs. 1

30,00 € 40,00 € 65,00 €

  
  
5.  Die Gebühr für die Betreuung eines Kindes in den Grup-

pen für Kleinkinder (Kinder unter 3 Jahren) beträgt ab dem 
01.09.2018 monatlich:

Betreuungsform Halbtags-  
Regelgruppe

VÖ-  
gruppe

Ganztages- 
gruppe

für das 1. Kind 
nach Abs. 1 

191,00 € 238,00 € 300,00 €

für das 2. Kind 
nach Abs. 1 

143,00 € 178,00 € 225,00 €

für das 3. Kind 
nach Abs. 1 

96,00 € 120,00 € 150,00 €

für das 4. und je-
des weitere Kind 
nach Abs. 1

39,00 € 49,00 € 75,00 €

  
  
6.  Die Gebühr für die Betreuung eines Kindes in einer Hortgrup-

pe/Nachmittagsbetreuung  für Grundschulkinder beträgt ab 
dem 01.03.2017 monatlich:

Betreuungsform Hortgruppe/ 
Nachmittagsbetreuung

für das 1. Kind nach Abs. 1 88,00 €

für das 2. Kind nach Abs. 1 47,00 €

für das 3. Kind nach Abs. 1 32,00 €

für das 4. und jedes weitere Kind  
nach Abs. 1 

17,00 €
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7.  Die Gebühr für die Betreuung eines Kindes in einer Hortgrup-
pe/Nachmittagsbetreuung  für Grundschulkinder beträgt ab 
dem 01.09.2018 monatlich:   

Betreuungsform Hortgruppe/ 
Nachmittagsbetreuung

für das 1. Kind nach Abs. 1 120,00 €

für das 2. Kind nach Abs. 1 90,00 €

für das 3. Kind nach Abs. 1 60,00 €

für das 4. und jedes weitere Kind  
nach Abs. 1 

30,00 €

 
8.  Die Gebühr für die Betreuung eines Kindes in der verlässlichen 

Grundschule (Kernzeit) beträgt ab dem 01.03.2017 monat-
lich: 

Betreuungsform verlässliche  
Grundschule 
bis 13.30 Uhr

verlässliche 
Grundschule 
bis 14.00 Uhr

für das 1. Kind 33,00 € 40,00 €

für das 2. Kind 21,00 € 25,00 €

für das 3. Kind 12,00 € 14,00 €

für das 4. und jedes 
weitere Kind nach 
Abs. 1 

8,00 € 9,00 €

  
9.  Die Gebühr für die Betreuung eines Kindes in der verlässlichen 

Grundschule (Kernzeit) beträgt ab dem 01.09.2018 monat-
lich:

Betreuungsform verlässliche  
Grundschule 
bis 13.30 Uhr

verlässliche 
Grundschule 
bis 14.00 Uhr

für das 1. Kind 40,00 € 50,00 €

für das 2. Kind 30,00 € 36,00 €

für das 3. Kind 22,50 € 26,50 €

für das 4. und jedes 
weitere Kind nach 
Abs. 1 

15,00 € 14,00 €

 
10.  Ändert sich die Zahl der berücksichtigungsfähigen Kinder gem. 

§ 3 Abs. 1, ist die Änderung der Gemeinde unter Angabe des 
Kalendermonats, in dem die Änderung eingetreten ist, anzu-
zeigen. Die Benutzungsgebühren werden auf den Kalender-
monat neu festgesetzt, der auf den Kalendermonat folgt, in 
welchem die Änderung eingetreten ist. Tritt die Änderung be-
reits am ersten Tag des Kalendermonats ein, so wird die Gebühr 
mit diesem Tag neu festgesetzt.  

11.  Sharing-Plätze, bezogen auf den Wochentage, können in Aus-
nahmefällen mit Zustimmung der Einrichtungsleitung gebucht 
werden. Die jeweiligen Gebühren werden anteilig der gebuch-
ten Wochentage (jew. 1/5) berechnet.  

12.  Sharing-Plätze in Bezug auf die verschiedenen Betreuungsfor-
men sind nicht zulässig.  

13.  Ein Wechsel der Betreuungsart ist nach vorheriger Absprache 
mit der Leitung der Einrichtung, zum nächstmöglichen Zeit-
punkt, vorbehaltlich freier Plätze, möglich. Ein Wechsel inner-
halb eines Monats ist nicht zulässig.  

14.  In den Einrichtungen mit Ganztagesgruppen und Hortgruppen 
wird ein Mittagessen angeboten. Das Mittagessen ist für die 
Kinder in den Ganztages- und Hortgruppen verpflichtend.  

15. Die monatliche Gebühr für das Mittagessen beträgt   

pauschal 60,00 €. 

Kinder aus Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten können frei-
willig Mittagessen, (auch an einzelnen Tagen in der Woche) buchen, 
sofern in der jeweiligen Einrichtung ein Mittagessen angeboten wird 
und freie Essensplätze vorhanden sind. Die Anmeldung erfolgt ver-
bindlich für einen Kalendermonat. Die Gebühr beträgt 1/5 der o.g. 
Gebühren je gebuchten Wochentag. 

Einzelne Fehltage haben keine Auswirkung auf die erhobenen Es-
sensgebühren. 
Bei krankheitsbedingter oder entschuldigter Abwesenheit ab dem 
6. aufeinanderfolgenden Öffnungstag im selben Monat, wird der Es-
sensbeitrag, auf Antrag des/der Erziehungsberechtigten, anteilig mit 
3,00 €/Fehltag ermäßigt. Die Abrechnung erfolgt vierteljährlich zum 
31.03. / 30.06. / 30.09. / 31.12..   
  

§ 4  
Entstehung, Fälligkeit und Einzug der Gebühren  

1.  Die Gebührenschuld entsteht mit der Inanspruchnahme der 
Einrichtung. Die Benutzungs- und Essensgebühren sind jeweils 
im Voraus, bis zum Ersten des Monats auf ein Konto der Ge-
meinde March zu entrichten.   

  Die Inanspruchnahme beginnt mit der Eingewöhnungszeit. 
Für die ersten 10 Betreuungstage werden keine Benutzungsge-
bühren erhoben.   

  Eine Ermäßigung der Essensgebühren in der Eingewöhnungs-
zeit kann nach vorheriger Absprache mit der Einrichtungslei-
tung gewährt werden.  

2.  Bei Anmeldung zum Beginn des Kindergarten-/Hortjahres ist 
die Gebühr erstmals für den Monat September des laufenden 
Jahres und letztmals im Juli des darauffolgenden Jahres zu ent-
richten.  

3.  Beginnt der Besuch einer Einrichtung nicht zum ersten eines 
Monats oder endet er nicht zum letzten Tag eines Monats, so ist 
für jede angefangene Woche ein Viertel des Monatsbetrags der 
Benutzungs- und Essensgebühren zu entrichten. Eine Kündi-
gung ist zwei Wochen vor dem Ende der Betreuung schriftlich 
bei der Leitung der jeweiligen Einrichtung einzureichen.  

4.  Unterbrechungen des Besuchs einer Einrichtung anlässlich 
von Ferien, Reisen, Krankheitsfällen und Zeiten, in denen die 
Einrichtung aus besonderem Anlass geschlossen ist, berühren 
die Gebührenschuld nicht. Die Zahlungsverpflichtung besteht 
insoweit weiter.  

  
§ 5  

Inkrafttreten  

1.  Diese Satzung tritt am 01. März 2017 in Kraft.  

2.  Gleichzeitig tritt die aktuelle Satzung über die Erhebung von 
Kindergartenbeiträgen vom 11. April 2016, einschließlich aller 
darauf folgenden Änderungen, außer Kraft. 

  
March, den 06.02.2017 
  
Helmut Mursa 
Bürgermeister     

Hinweis über die Verletzung von Verfahrens- und/oder Formvor-
schriften  nach § 4 Abs. 4 Gemeindeordnung   
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder auf Grund 
der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 
Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb ei-
nes Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der 
Gemeinde geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Ver-
letzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die 
Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung 
oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. Abwei-
chend hiervon kann die Verletzung der Verfahrens- oder Formvor-
schriften auch nach Ablauf der Jahresfrist von jedermann geltend 
gemacht werden, wenn der Bürgermeister dem Satzungsbeschluss 
nach § 43 GemO wegen Gesetzeswidrigkeit widersprochen hat, oder 
wenn vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde den Sat-
zungsbeschluss beanstandet hat oder ein anderer die Verletzung 
von Verfahrens- oder Formvorschriften innerhalb der Jahresfrist gel-
tend gemacht hat. 
  
March, den 06.02.2017 
  
Helmut Mursa 
Bürgermeister 
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Fällung kranker Eschen  
im Holzhauser Hofmattenwald 

Im Gemeindewald mussten in den zurück-
liegenden Wochen vielerorts Eschen gefällt 
werden, die durch das Eschentriebsterben 
stark geschädigt waren. Diese Pilzkrankheit 
führt zum Absterben von Zweigen und Äs-
ten in der Baumkrone, und darüber hinaus 
zur Entstehung von Wurzel- und Stammfäu-
len. Damit ergibt sich ein erhöhtes Risiko für 
die Verkehrssicherheit. Aus diesem Grund 
müssen auch im Holzhauser Hofmattenwald 
8-10 stark geschädigte Eschen gefällt wer-
den. Die Maßnahme wird in der Woche vom 
13. bis 17. Februar stattfinden. 
Wir bitten die Holzhauser Bürger, die dieses 
Waldstück zur Erholung nutzen, um ihr Ver-
ständnis. 
  
Weitere Fragen zum Eschentriebsterben be-
antwortet Ihnen gerne unser Förster Herr 
Ehrler, Telefon 9472493 oder Mail: martin.
ehrler@lkbh.de . 
  

  

Wohnung 57 m² zu vermieten 

Die Gemeinde March vermietet in March-
Buchheim, Holzhauser Str. 17 eine 3-Zim-
mer-Wohnung mit Küche u. Bad im Dachge-
schoss ohne Balkon. Kaltmiete 430,00 Euro, 
Nebenkosten 70,00 Euro. 
  
Vermietungsbeginn 01.08.2017 
  
Interessenten wenden sich schriftlich an die 
Gemeinde March, Am Felsenkeller 2, 79232 
March, telefonisch unter Tel 07665/422-9601 
oder per mail an claudia.koebelin@march.
de. 
 
 

Wohnung 62 m² zu vermieten 

Die Gemeinde March vermietet in March-
Buchheim, Holzhauser Str. 17 eine 2-Zim-
mer-Wohnung mit Küche u. Bad im 1. Ober-
geschoss mit Balkon. Kaltmiete 434,00 Euro, 
Nebenkosten 70,00 Euro. 
Vermietungsbeginn 15.3.2017 
  
Interessenten wenden sich schriftlich an die 
Gemeinde March, Am Felsenkeller 2, 79232 
March, telefonisch unter Tel 07665/422-9601 
oder per mail an claudia.koebelin@march.
de. 
 
 
 

Vorgezogener 
Redaktionsschluss in KW 8 

In KW 8 ist bereits am Dienstag, 21.02.2017 
um 7.00 Uhr Redaktionsschluss. Wir bitten 
um Beachtung. 
  

Sitzungsbericht

Bericht aus der Gemeinderatssit-
zung vom 06.02.2017 

Beratung und Beschlussfassung über die 
mittelfristige Finanzplanung 2016 – 2020 
der Gemeinde March und der Wasserversor-
gung March 
Grundlage für die mittelfristige Finanzplanung 
sind die Zahlen des Haushaltsplanentwurfs 
2017, die im Haushaltserlass 2017 bekannt 
gegebenen Orientierungsdaten sowie Schät-
zungen über die künftigen Entwicklungen. Die 
Prognosen für den Verwaltungshaushalt sind 
zum Ende des Planungszeitraumes leicht po-
sitiv. Allerdings werden, um den Verwaltungs-
haushalt langfristig ausgleichen zu können, 
eine Erhöhung der Gebühren und Abgaben 
sowie Kürzungen des sächlichen Verwaltungs- 
und Betriebsaufwands erforderlich sein, um 
die Entnahmen aus der Rücklage zu stoppen 
bzw. Kreditaufnahmen zu vermeiden. Das 
Gesamtvolumen des Verwaltungshaushalts 
in den kommenden Jahren bewegt sich rela-
tiv konstant im Bereich zwischen 23,7 Mio € 
(2017) und 22,5 Mio € (2019). 
  
Das Volumen des Vermögenshaushalts beläuft 
sich im Jahr 2017 auf 7,9 Mio € und steigt in 
den kommenden Jahren auf 8,4 Mio € (2018), 
9,9 Mio € (2019) um dann im Jahr 2020 wieder 
auf 7,2 Mio € zu sinken. Der Vermögenshaus-
halt bleibt somit auf einem konstant hohen 
Niveau. Insbesondere der Umbau der Werkre-
alschule zur Gesamtschule wird diesen Finan-
zierungszeitraum nachhaltig prägen. 
  
Das Volumen des Erfolgsplan der Wasserver-
sorgung verändert sich wie folgt: 824.900,00 € 
in 2017; 828.700,00 € in 2018, 833.700,00 € in 
2019 und 843.700,00 € in 2020 mit steigender 
Tendenz. Im Investitionsprogramm sinkt dage-
gen der Ansatz von 821.847,00 € im Jahr 2017 
kontinuierlich auf 361.100,00 € im Jahr 2020. 
  
Der Gemeinderat hat der vorgelegten Finanz-
planung 2016 – 2020 für den Gemeindehaus-
halt sowie für den Eigenbetrieb Wasserversor-
gung March zugestimmt. 
  
Beratung und Beschlussfassung über die 
Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2017 
der Gemeinde March und des Wirtschafts-
planes 2017 der Wasserversorgung March 
Die Vorberatung zum Haushaltsplan 2017 
sowie zum Wirtschaftsplan der Wasserversor-
gung 2017 erfolgte bereits in den Sitzungen 
am 16.01.2017 und 23.01.2017. 
Der Haushalt der Gemeinde 2017 umfasst 
31.706.434,00 €. Davon entfallen 23.751.708,00 
€ auf den Verwaltungshaushalt und 
7.954.726.00 € auf den Vermögenshaushalt. 
Die Hebesätze für die Grundsteuer und Gewer-
besteuer bleiben unverändert. 
In letzte Sekunde wurden auf den Antrag des 
Ortschaftsrates Hugstetten 10.000,00 € in den 
Haushalt eingestellt. Mit dieser Planungsrate 
soll eine mögliche Verbesserung der Verkehrs-
situation im Bereich des Bahnübergangs bei 
der Landstraße / Umkircher Straße untersucht 
werden. 
Für den Wirtschaftsplan für die Wasserver-
sorgung der Gemeinde March wurden im Er-

folgsplan 824.900,00 € und im Vermögensplan 
821.847.00 € veranschlagt. 
Die Haushhaltssatzung mit Haushaltsplan 2017 
der Gemeinde March und der Wirtschaftsplan 
der Wasserversorgung March wurden vom Ge-
meinderat mehrheitlich beschlossen. 
  
In den Reden der Fraktionsvorsitzenden zum 
aktuellen Haushalts-/Wirtschaftsplan wurde 
die gute Zusammenarbeit mit dem Bürger-
meister und der Verwaltung gelobt. Besorg-
nis bestand angesichts der anstehenden Auf-
gaben und der damit verbundenen Kosten. 
Während der Haushalt für das Jahr 2017 noch 
schuldenfrei gestaltet werden konnte, ist da-
von auszugehen, dass die Gemeinde in den 
kommenden Jahren ihre investiven Ausgaben 
nur durch die Aufnahme von Krediten bewäl-
tigen kann. Vor diesem Hintergrund sprachen 
sich die Fraktionen der UBM, CDU und SPD für 
die Ausweisung von neuen Wohn- und Gewer-
begebieten aus, um die Einnahmen der Ge-
meinde zu verbessern. Die Fraktion der Grünen 
wandte sich gegen „Wachstum um jeden Preis“ 
und mahnte hingegen verstärkt Einsparungen 
bei den Bewirtschaftungs- und Energiekosten 
an. Einig hingegen waren sich alle Fraktionen 
bei der Bewertung der Kosten für das großzü-
gige Angebot der Kinderbetreuung in March. 
Dieses Geld sei eine Investition in die Zukunft 
der Gemeinde und daher gut angelegt. Auch 
Bürgermeister Mursa bedankte sich bei den 
Gemeinderäten und der Verwaltung für die 
gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit. 
Auch er sieht die Gemeinde vor großen Her-
ausforderungen, die gemeinsame Anstrengun-
gen erforderlich machen, um auch künftig die 
Finanzen im Lot zu halten und die Liquidität 
der Gemeinde zu sichern. 
  
Änderung der Satzung über die Erhebung 
von Gebühren für die Betreuung in den Kin-
dertagesstätten und Grundschulen 
In der Sitzung vom 11.04.2016 hat der Gemein-
derat, nach einer umfangreichen Beteiligung 
der Eltern, die Neufassung der Satzung über 
die Erhebung von Gebühren für die Betreu-
ung in Kindertagesstätten und Grundschulen 
beschlossen. Die neuerliche Änderung wurde 
durch einen Fehler der bei der Umstellung 
der Gebühren zum 01.01.2017 bemerkt wur-
de erforderlich. Darüber hinaus wurden die 
Gebühren für die Kernzeitbetreuung an den 
Grundschulen ebenfalls angepasst und in die 
Satzung aufgenommen. Auf die Veröffentli-
chung der neuen Satzung in diesem Amtsblatt 
wird verwiesen. 
  
Neufassung der Benutzungsordnung der 
Tageseinrichtungen für Kinder 
Auf Grund der Änderung des Betreuungsan-
gebotes und der Einrichtung der Nachmittags-
betreuung für Grundschüler in Neuershausen 
wurde die Überarbeitung der Benutzungsord-
nung erforderlich. Der Gemeinderat hat die 
Änderung einstimmig befürwortet. Auf die 
Veröffentlichung der neuen Benutzungsord-
nung in diesem Amtsblatt wird verwiesen. 
  
  
Berichterstatter: Joachim Heinrich 
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Öffentliche Sitzung  
des Bauausschusses 

am Montag, 13.02.2017 um 18:00 Uhr, fin-
det eine außerordentliche Bauausschusssit-
zung mit Vorortermin statt.   
  
Tagesordnung   
1.  Errichtung und Betrieb einer Anlage 

zur Erzeugung von Strom in einer Ver-
brennungseinrichtung, einschließlich 
Dampfkesselanlage, und Trocknung 
von Holzhackschnitzel mit Nebenein-
richtungen (Lagerung und Behand-
lung durch Grobsortierung, Zerklei-
nern, Häckseln und Sieben), auf dem 
Grundstück Flst.-Nr. 2403, in 79232 
March-Neuershausen, Eichstetter Stra-
ße 57   

2. Verschiedenes 
  
Zu dieser Sitzung lade ich Sie ein. Treffpunkt: 
18.00 Uhr, Eichstetter Straße 57, 79232 
March-Neuershausen 

Der Bürgermeister

Fundsachen

Schlüsselbund mit 3 Schlüsseln 
1 Autoschlüssel 

abzuholen im Bürgerbüro im Rathaus Hug-
stetten  
 
 

Herzlichen Glückwunsch  
zum Geburtstag

Schlegel, Karl 15.02.  90 Jahre 
Schwarzwaldstr. 18, Hugstetten 
  
Schmalz, Ingeborg 18.02.  90 Jahre 
Hauptstr. 20a, Buchheim 

 

Standesamtsnachrichten

Geburten

Lilly Rose 

Eltern: 
Sabrina Stefanie Schuldes-Vetterlein 
geb. Schuldes und Thomas Vetterlein 
March-Buchheim, Am Untergrün 13 
 
 

Gärtnergepflegte Grabfelder in der Gemeinde March 

In der Gemeinde March gibt es auf den Friedhöfen in Buchheim, Hugstetten und Neuershau-
sen jeweils auch ein gärtnergepflegtes Grabfeld, bei welchem die Grabpflege für die Dauer 
der gesamten Ruhezeit durch die Genossenschaft Badischer Friedhofsgärtner sichergestellt 
wird. 
Zum Januar 2017 haben sich hier die Preise für die Grabpflege erhöht. Sie betragen nun: 
  
Angebot  Bepflanzung Dauer  Preis 
Erdbestattung grünes Grab 30 Jahre  6.300,- Euro 
Erdbestattung mit Blumen 30 Jahre  7.920,- Euro 
Urnengrab grünes Grab 15 Jahre  2.055,- Euro 
Urnengrab mit Blumen 15 Jahre  2.820,- Euro 
Urnengrab am Baum  15 Jahre  1.650,- Euro 
  
Hinzu kommen jeweils auch die kommunalen Friedhofs- und Bestattungsgebühren nach der 
gültigen Friedhofssatzung der Gemeinde March und außerdem eventuelle Grabmalkosten. 
  
Weitere Informationen erhalten Sie bei: 
Friedhof Buchheim Klaus Sandler  Tel. 0761 / 160 19 
Friedhof Hugstetten Blumenhaus Huck Tel. 07665 / 13 80 
Friedhof Neuershausen Blumen Stirba  Tel. 07664 / 962 00 44 
oder der Gemeindeverwaltung March Herr Behringer  Tel. 07665 / 422 92 30 

Sprechstunde des Bürgermeisters 

Bürgermeister Helmut Mursa steht Ihnen für Fragen, Anregungen etc. gerne zur Verfü-
gung in der Ortsteilsprechstunde am Dienstag, 14. Februar 2017 in der Zeit von 16.30 
Uhr bis 17.30 Uhr im Rathaus der Ortschaft Holzhausen. 
  
Weitere Termine können Sie unter Tel. 07665/ 422-9021 vereinbaren. 

Fasnacht, Jugendschutz,  
Alkohol und die Teilnahme 
am Straßenverkehr 

’s goht degege: 
Es ist wieder soweit: die närrische Zeit steht 
unmittelbar bevor. 
Das Polizeirevier Breisach möchte auch in 
diesem Jahr noch vor Beginn der Fasnachts-
hochphase auf die Problematik „Fastnacht 
und Alkoholkonsum“ - hier insbesondere 
auch im Hinblick auf die geltenden Ju-
gendschutzbestimmungen - aufmerksam 
machen und die wesentlichen gesetzlichen 
Vorgaben aufzeigen. 
 

Nach § 9 Jugendschutzgesetz dürfen 
so genannte „harte Alkoholika“ wie 
Schnäpse, Liköre, Rum oder Whiskey 
generell nicht an Jugendliche abgege-
ben werden. 

Andere alkoholische Getränke wie z. B. 
Bier und Wein dürfen nicht an Kinder 
und Jugendliche unter 16 Jahren ab-
gegeben werden. 

 
Ebenfalls verboten nach § 9 Ju-
gendschutzgesetz ist für die oben 
angeführten Personengruppen der 
Verzehr der aufgeführten Getränke in 
Gaststätten, bei Veranstaltungen und 
in der Öffentlichkeit, wobei dieses Ver-
bot nicht nur für käuflich erworbene 
alkoholische Getränke, sondern auch 

für mitgebrachte gilt. 
Für die Verantwortlichen der Ver-
anstaltungen sowie Gastwirte und 
Kioskbetreiber ergibt sich aus dieser 
Vorschrift eine besondere Sorgfalts-
pflicht.

 
Weitergehende Informationen und Bera-
tungsangebote zu diesem Thema erhalten 
Interessierte bei den Jugendsachbearbei-
tern des Polizeireviers Breisach, ‚ 07667 
9117-0, sowie der Polizeiposten Bötzingen, 
‚ 07663 6053-0, und March, ‚ 07665 93429-3. 
  
Weiterhin weist das Polizeirevier Breisach 
bereits jetzt darauf hin, dass auch in diesem 
Jahr zur Fasnachtszeit wieder verstärkt Alko-
holkontrollen durchgeführt werden. 
  
Nach einer durchzechten Nacht sollte man 
am nächsten Morgen auf die Fahrt mit sei-
nem Kraftfahrzeug verzichten. Es gilt zu be-
denken, dass der Restalkohol im Blut erheb-
lich sein könnte, zumal der durchschnittliche 
Abbau des Alkoholgehaltes im Körper nur 
ca. 0,1 Promille pro Stunde beträgt. Die so 
genannten Wundermittel, die zur Senkung 
des Alkoholgehaltes führen sollen, gibt es 
nicht und manch morgendliche Fahrt endet 
mit dem Verlust des Führerscheins. Vor dem 
Hintergrund, dass man nicht nur sich, son-
dern auch andere gefährdet, sollte man die 
Regel „wer fährt, trinkt nicht; wer trinkt, 
fährt nicht“  befolgen. Dann gibt es nach 
dem Spaß und dem Feiern für alle kein bö-
ses Erwachen. 
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Folgende Geschwindigkeitsmes-
sung wurde vom  
Landkreis durchgeführt: 

  
Datum:  24.01.2017
Zul. Höchstgeschwindigkeit:  50
Messpunkt: OT Hugstetten, Landstraße
Einsatzzeit:  14.22 – 19.30 Uhr
Gemessene Fahrzeuge:  3530
Beanstandungen:  24
Höchstgeschwindigkeit:  70
 

Gastschüler aus Quito/Ecuador 

Lust auf Besuch? 

Ecuadorianische Austauschschüler suchen 
Gastfamilien! 

Die Austauschschüler der Deutschen Schule 
Quito (Ecuador) wollen gerne einmal Jah-
reszeiten erleben und Deutschland kennen 
lernen. Dazu sucht das Humboldteum Fami-
lien, die offen sind, einen Jugendlichen (ca. 
15 Jahre alt) aus dem kleinsten Land Süd-
amerikas als Kind auf Zeit aufzunehmen. 
Spannend ist es, mit und durch den ecuado-
rianischen Austauschschüler den eigenen 
Alltag neu zu erleben und gleichzeitig ein 
Fenster in die lebende „Arche Noah“ Ecu-
ador aufzustoßen. Erfahren Sie aus erster 
Hand, warum ein Regenbogen nirgends auf 
der Welt so phosphoreszierend schillert wie 
unter der Sonne des Äquators. 

Die ecuadorianischen Austauschschüler ler-
nen schon mehrere Jahre Deutsch als Fremd-
sprache, so dass eine Grundkommunikation 
gewährleistet ist. Die Austauschschüler sind 

schulpflichtig und sollen die nächstliegende 
Schule zu Ihrer Wohnung besuchen. 

Der Aufenthalt bei Ihnen ist gedacht von 
Samstag, den 10. Juni 2017 bis Samstag, den 
22. Juli 2017. Wenn Ihre Kinder Ecuador ent-
decken möchten, lädt die Deutsche Schule 
Quito ein, an einem Gegenbesuch unter Ver-
wendung der Herbstferien im Oktober 2017 
teilzunehmen. 

Für Fragen und weitergehende Infos kon-
taktieren Sie bitte die internationale Servi-
cestelle für Auslandsschulen: Humboldteum 
– Verein für Bildung und Kulturdialog, Ge-
schäftsstelle, Königstraße 20, 70173 Stutt-
gart, Tel. 0711-22 21 401, Fax 0711-22 21 
402, e-mail: ute.borger@humboldteum.
com, www.humboldteum.com 

© Humboldteum e.V.

© Humboldteum e.V.

 

Kleiderstube in March

In der Kleiderstube können geflüchtete und 
bedürftige Menschen aus unserer Gemein-
de z.B. Rentner/innen mit geringem Einkom-
men oder Alg II Empfänger/innen günstig 
Kleidung und Haushaltsartikel beziehen. 
  
Aktuell benötigen wir:

Winterkleidung für Jungs Größe 74/80
Geschwisterkinderwagen
Kinderbettchen für Kleinkind und Wie-
ge für ein Neugeborenes
Herrensportschuhe in den Größen 
43,44
Schüsseln, Besteck
ein kleines Schränkchen ca 1m breit 
und ca 60cm hoch
Trinkgläser
große Kochtöpfe
ein langer Steppmantel Gr 38
ein Herren Trainingsanzug XL  

  
Dienstag 16.00 – 18.00 Uhr Holzeit 
Samstag 10.00 – 12.00 Uhr Holzeit   
Donnerstag 17.00 – 18.30 Uhr Bringzeit 
  
Adresse: Altes Rathaus Buchheim, 
Schulbergstraße 

AUS UNSEREN BILDUNGSEINRICHTUNGEN

Schule Am Bürgle –  
Gemeinschaftsschule

Einladung zum Tag des offenen Unter-
richts an der Schule Am Bürgle, 
Gemeinschaftsschule 
  
  
am Mittwoch, 15. Februar 2017, laden wir 
alle Eltern der Schülerinnen und Schüler der 
vierten Klassen der Grundschulen sowie alle 
interessierten Bürgerinnen und Bürger ein, 
die Arbeits-, Lehr- und Lernmöglichkeiten 
der Gemeinschaftsschule 
Am Bürgle, Konrad-Stürztel-Str. 23, in Buch-
heim, kennenzulernen. 
  
Die Gemeinschaftsschule ist eine Schule für 
alle weiterführenden Schularten, d.h. die 
Schülerinnen und Schüler finden die Mög-
lichkeit, in einer Schule Gymnasium, Real-
schule und Hauptschule zu besuchen. 

Wie dies gelingen kann, möchten wir am 
„Tag des offenen Unterrichts“ vorstel-
len. Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, von 
10:30-12.30 Uhr und von 16.30-18.30 
Uhr, den Unterricht in der Gemeinschafts-
schule in den Klassen 5 und 6 kennenzu-
lernen. Ebenso werden Sie allgemeine In-
formationen über die Gemeinschaftsschule 
erhalten. Für Ihr leibliches Wohl werden die 
Klassen 9a+9b Sorge tragen. 
  
Wenn Sie vorab weitere Informationen über 
die Gemeinschaftsschule wünschen, setzten 
Sie sich bitte mit uns unter der Telefon-Nr.: 
07665/911-118 oder per E-Mail: poststel-
le@04146213.schule.bwl.de in Verbindung 
oder besuchen Sie im Internet die Seite: 
http://km-bw.de/Gemeinschaftsschule. 
  
Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 
  
gez. B. Wichmann, Rektor 
 
 

Volkshochschule March 

Bürozeiten:  Montag, Dienstag, Donners-
tag: 8.30 – 12.00 Uhr 
Mittwoch: 19.00 – 21.00 Uhr 
  
Besuchen Sie uns im Internet:  www.vhs-
march.de 
E-Mail: anmeldung@vhsmarch.de 
  
Änderungen im neuen VHS-Programm 
Bitte beachten Sie folgende Änderungen im 
Programm des Frühjahrssemesters:

Die beiden Kochkurse „Italienische 
Küche“ (Antipasti und Pasta) fallen 
aus.
Der Kurs „Progressive Muskelentspan-
nung und Autogenes Training“, (Kurs-
Nr. 301.030) beginnt am 08.03.2017.
Der Kurs 302.083 Rückengerechte Fit-
nessgymnastik (Mo. 20.30 Uhr) fällt 
aus.
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Sichern Sie sich Ihren Wunschkurs durch 
eine frühzeitige Anmeldung! Bitte melden 
Sie sich auch zu Einzelterminen an. 
  
Kursleiter/in gesucht 
Wir suchen für folgende Kurse ab März 2017 
eine neue Kursleitung:

Pilates am Mittwochnachmittag
 
Nähere Infos unter 911 111 oder anmel-
dung@vhsmarch.de . 
  
Das neue Semester beginnt am Montag, 13. 
Februar. 
  
Demnächst beginnen folgende Kurse, in 
denen es noch freie Plätze gibt: 
  
Fachbereich Gesellschaft-Umwelt-Ver-
braucherfragen: 
112.000 Astronomie: Ebbe und Flut: Di. 
14.02.2017, 19.00 Uhr, 1x 
  
Fachbereich Kultur-Gestalten-Hobby: 
214.010 Nähkurs für Anfänger/innen: 5x 
mittwochs ab 15.02.2017, 18.30 Uhr 
212.010 Frühlingsputz einmal anders Do. 
16.02.2017, 19.00 Uhr, 1x 
  
Fachbereich Gesundheit 
Entspannung: 
301.072 Hatha Yoga: 15x montags ab 
13.02.2017, 19.45 Uhr 
Bewegung: 
302.111 Lauf Basics 2: 12x mittwochs ab 
15.02.2017, 18.00 Uhr 
302.060 Bauch-Beine-Po Intensiv: 12x don-
nerstags ab 16.02.2017, 18.45 Uhr 
  
Fachbereich Sprachen: 
Die Sprachkurse in Englisch, Französisch, Ita-
lienisch und Spanisch beginnen. Alle Kurse 
freuen sich über neue Teilnehmer! 
Neues Highlight: Arabisch für Anfänger: 12x 
mittwochs ab 08.03.2017, 10.00 Uhr oder 
18.00 Uhr 
  
Fachbereich EDV: 
501.710 Smartphone für Einsteiger (Andro-
id!): Sa. 18.02.2017, 09.30 Uhr, 1x 
  
Suchen Sie ein Geschenk? Wie wär’s mit 
einem VHS-Gutschein? Wir beraten Sie 
gern.  
 
 

Musikschule im Breisgau
Jugend- & Erwachsenenbildung

Musikschule im Breisgau 
In der Musikalischen Früherziehung und bei 

den Musikzwergen sind noch freie Plätze! 
  

Musikalische Früherziehung in March-
Neuershausen   

Kindergartenkinder haben ein natürliches 
Gefühl für Musik. Darauf aufbauend sollen 
ihnen in der musikalischen Früherziehung 
(MFE) auf spielerische Art und Weise erste 
Einblicke in die Welt der Töne vermittelt wer-

den. Dies geschieht durch das gemeinsame 
Erleben, über Bewegung, Tanz, Gestik und 
Rhythmik. Die musikalische Früherziehung 
umfasst vielseitige Gestaltungsbereiche: 
das Singen, Musizieren, das Sprechen und 
Hören, das freie und gebundene Tanzen, das 
Gestalten nach festen Regeln und das Im-
provisieren und Experimentieren. Mit sehr 
viel Spaß und spielerisch erfahren die Kinder 
viel über Musik. 
  
Der Kurs findet im Kindergarten Neuers-
hausen von 15 bis 15:45 Uhr statt und ist 
für Kinder ab 4 Jahre geeignet. 
  

„Musikzwerge“ in March-Buchheim   

Mit Singen von Liedern, mit kleinen Klang-
geschichten, Finger-, Kreis- und Singspielen 
wird ein „Spielraum“ geschaffen, in dem sich 
musikalische Fähigkeiten und Neigungen 
des Kindes altersgemäß entwickeln können. 
Mit Orff-Instrumenten und ausgewählten 
Naturmaterialen soll die Freude am musika-
lischen Spiel geweckt werden. Auch die sozi-
ale Entwicklung wird hierdurch unterstützt. 
Der Kurs findet dienstags um 10.30 bis 
11.15 Uhr im Rathaus March-Buchheim 
statt und beginnt am 10. Januar 2017, er 
ist für Kinder ab 18 Monate geeignet.  Ihre 
Anmeldung können Sie über unsere Home-
page tätigen. Gerne könne Sie auch an ei-
ner Schnupperstunde teilnehmen, hierzu 
möchten wir Sie bitten, sich anzumelden. 
  
Die Kursgebühr beträgt für Kinder aus unse-
ren Mitgliedsgemeinden € 22,--/Monat. 
  
Haben Sie noch Fragen? ... dann rufen Sie 
uns bitte an! 
Weitere Informationen zu den Kursangebo-
ten finden Sie unter:
www.musikschule-breisgau.de 
  
Musikschule im Breisgau eV 
Geschäftsstelle - Vörstetter Str. 3 - 
79194 Gundelfingen 
eMail: info@musikschule-breisgau.de 
Tel: 0761 589891 
 

Die Edith-Stein-Schule 
in Freiburg informiert  
über ihre Schularten: 

Zum Abitur oder zur Fachhochschulreife 
führende Schularten an der Edith-Stein-
Schule 
Mit einem mittleren Bildungsabschluss nach 
der (Werk-) Realschule, zweijährigen Berufs-
fachschule oder nach Klasse 9 bzw. 10 des 
Gymnasium können Sie bei uns in zwei bzw. 
drei Jahren die Fachhochschulreife bzw. das 
Abitur erreichen. 
Im Berufskolleg für Pflege und Gesund-
heit kann in zwei aufeinanderfolgenden 
Schuljahren die Fachhochschulreife bzw. 
über einen Einstieg in die Berufsoberschu-
le für Sozialwesen auch das Abitur erreicht 
werden. 

Das Agrarwissenschaftliche Gymnasium 
(AG) bietet neben dem üblichen Fächer-
kanon eines beruflichen Gymnasiums mit 
den Fächern Agrarbiologie, Agrar- und Um-
welttechnologie sowie Wirtschaftslehre und 
Biotechnologie richtungsspezifische Bil-
dungsinhalte in den Bereichen Umwelt- und 
Naturschutz, Pflanzenzüchtung, Tierhaltung 
und Lebensmittelproduktion. 
Im Gesundheitswissenschaftlichen Gym-
nasiums (SGGG) vermittelt das Profilfach 
„Gesundheit und Pflege“ biologische, medi-
zinische und pflegerische Themen wie Prä-
vention, Therapie, Pflege und Rehabilitation. 
Weitere Inhalte sind Pharmazie, Psychologie 
& Pädagogik und Soziologie & Sozialma-
nagement. 
Die an unseren Gymnasien, bzw. der Berufs-
oberschule erworbene, allgemeine Hoch-
schulreife (Abitur) berechtigt ohne fachliche 
Einschränkung zu Studien an allen Universi-
täten und Fachhochschulen. 
Als staatliche Schule bieten wir Schulgeld- 
und Lehrmittelfreiheit. 
  
Berufsbegleitende Aus- und Fortbildun-
gen an der Edith-Stein-Schule 
Die Edith-Stein-Schule, Freiburg bietet ab 
September folgende kostenfreie berufs-
begleitende Ausbildungen an: Berufsbe-
gleitende Ausbildung in Altenpflegehilfe, 
Hauswirtschaft und Kinderpflege. In 2 
Schuljahren können diese Berufsabschlüs-
se in ein- bis zweitägigen Kursen je Woche 
erworben werden. Bildungsgutscheine der 
Agentur für Arbeit können angenommen 
werden. 
Darüber hinaus wird wieder ein zweijähri-
ger Weiterbildungskurs zur Meisterin der 
Hauswirtschaft angeboten. Ebenfalls an 2 
Schultagen je Woche werden Sie in 2 Schul-
jahren auf die Meisterprüfung vorbereitet. 
Dieser Kurs kostet Schulgeld, es wird aber 
keine Prüfungsgebühr erhoben. 
  
Infoabend an der Edith-Stein-Schule 
  
Mi, 22.02.2017, 19:30  
  
  
Edith-Stein-Schule 
für Agrarwirtschaft, Hauswirtschaft und 
Sozialpflege in Freiburg 
  
Bissierstr. 17, 79114 Freiburg 
0761-201-7766 o. -7436 
ests@freiburger-schulen.bwl.de 
www.hls-freiburg.de 
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Seelsorgeeinheit  
March-Gottenheim

Engelgasse 25
79232 March-Hugstetten
Tel. 07665/ 1728
Fax 07665/ 400528
E-Mail info@kath-MarGot.de

Gottesdienste in der Seelsorgeeinheit 
March-Gottenheim: 
Samstag, 11.02.2017 
18:30 Uhr Gottenheim, St. Stephan:  
Eucharistiefeier (St)
Vorabendmesse zum 6. Sonntag im Jahres-
kreis: 
18:30 Uhr Hugstetten, St. Gallus:  
Eucharistiefeier (Kl) 
  
Sonntag, 12.02.2017 – 6. SONNTAG IM 
JAHRESKREIS 
09:00 Uhr Buchheim, St. Georg:  
Eucharistiefeier (Hi) 
10:45 Uhr Eichstetten, St. Jakobus:  
Eucharistiefeier (St) geänderte Uhrzeit 
10:45 Uhr Hugstetten, St. Gallus:  
Eucharistiefeier (Kl) 
10:45 Uhr Umkirch, Mariä Himmelfahrt:  
Eucharistiefeier (Ha + Kö)
geänderte Uhrzeit 
14:00 Uhr Hugstetten, St. Gallus:  
Rosenkranz 
  
Montag, 13.02.2017 
19:00 Uhr Neuershausen, St. Vincentius:  
Eucharistiefeier (St) 
  
Dienstag, 14.02.2017 
09:00 Uhr Umkirch, Großer Saal:  Andacht 
18:00 Uhr Bötzingen, St. Laurentius: 
 Rosenkranz 
18:00 Uhr Hugstetten, St. Gallus:  
Rosenkranz für den Frieden in der Welt und 
die Anliegen unserer Seelsorgeeinheit 
18:30 Uhr Bötzingen, St. Laurentius:  
Eucharistiefeier (Kl)
19:00 Uhr Holzhausen, St. Pankratius:  
Eucharistiefeier (Ha) 
  
Mittwoch, 15.02.2017 
08:30 Uhr Gottenheim, Gemeindehaus:  
Rosenkranz 
09:00 Uhr Gottenheim, Gemeindehaus:  
Eucharistiefeier (St) 
19:00 Uhr Hugstetten, St. Gallus:  
Eucharistiefeier (Kl) 
  
Donnerstag, 16.02.2017 
16:00 Uhr Hugstetten, Pfl egeheim:  
Ökumenischer Gottesdienst 
19:00 Uhr Buchheim, St. Georg:  
Eucharistiefeier (Ru) 
20:00 Uhr Umkirch, Mariä Himmelfahrt:  
Eucharistiefeier „Spirituelle Tankstelle“ an-
schließend Anbetung und Nachtgebet (bis 
ca. 21.15 Uhr) (St) 
  
Freitag, 17.02.2017 

08:00 Uhr Hugstetten, St. Gallus:  
Schülergottesdienst (Kl) 
09:00 Uhr Umkirch, Mariä Himmelfahrt:  
Eucharistiefeier (Hi)
19:00 Uhr Gottenheim, St. Stephan:  
Eucharistiefeier (Kl)

Samstag, 18.02.2017 
14:00 Uhr Holzhausen, St. Pankratius: 
 Taufe von Sophia Maria Mogildea (Kö) 
Vorabendmesse zum 7. Sonntag im Jahres-
kreis: 
18:30 Uhr Buchheim, St. Georg: 
Eucharistiefeier (Ha) 
18:30 Uhr Umkirch, Mariä Himmelfahrt:  
Eucharistiefeier (Hi) 
  
Sonntag, 19.02.2017 – 7. SONNTAG IM 
JAHRESKREIS 
09:00 Uhr Gottenheim, St. Stephan:  
Eucharistiefeier mitgestaltet vom Familien-
gottesdienstteam (Kl) 
09:00 Uhr Holzhausen, St. Pankratius: 
Eucharistiefeier mit Vorstellung der Erst-
kommunionkinder (Ha) 
10:30 Uhr Bötzingen, St. Laurentius:  
Eucharistiefeier (St)
Mitgestaltet von der Männergruppe des Jo-
hannes-Chores Todtnau zum Gedenken an 
den Todestag von Pfarrer Franz Hillig
 
10:30 Uhr Hugstetten, St. Gallus:  
Eucharistiefeier (Ha) 
14:00 Uhr Hugstetten, St. Gallus:  
Rosenkranz 
  
Den Eucharistiefeiern, Taufen und Trau-
ungen der Seelsorgeeinheit stehen vor: 
Kooperator. Dr. Tobias Hack (Ha), Pfarrer 
Karlheinz Kläger (Kl), Kaplan Thomas Stahl-
berger (St), Subsidiar Kurt Hilberer (Hi), Pfar-
rer i.R. Paul Rudigier (Ru), Diakon Reinhard 
Burs (Bu), Diakon Bernhard König (Kö) 
  
Sprechzeiten: 
Pfarrer und Leiter der SE Karlheinz Kläger 
im Pfarrbüro March-Hugstetten, 
Engelgasse 25 
Ansprechperson für Holzhausen und 
Umkirch 
nach Vereinbarung 
Telefon 07665/1728 – Telefax 07665 400528 
– E-mail: pfarrer.klaeger@kath-MarGot.de  
Kooperator Dr. Tobias Hack 
nach Vereinbarung 
Tel. 07665/1742 - 
E-mail tobias.hack@kath-MarGot.de 
Kaplan Thomas Stahlberger im Pfarrbüro 
Gottenheim, Kirchstraße 10 
Ansprechperson für Gottenheim und 
Neuershausen 
nach Vereinbarung 
Telefon 07665/94768-11 – Telefax 07665 
94768-25 – 
E-Mail: kaplan.stahlberger@kath-MarGot.de  
Gemeindereferent Hans Baulig im Pfarr-
büro Hugstetten, Engelgasse 25 
Ansprechperson für Bötzingen und 
Eichstetten 
nach Vereinbarung 

Telefon 07665/938278 - 
E-Mail: hans.baulig@kath-MarGot.de  
Gemeindereferentin Annette Woschek-
Ham im Pfarrbüro Hugstetten, Engelgas-
se 25 
Ansprechperson für Buchheim und Hug-
stetten 
nach Vereinbarung 
Telefon 07665/934731 - E-Mail: 
annette.woschek-ham@kath-MarGot.de  
Diakon Reinhard Burs 
Telefon 07665/3788 – 
E-Mail reinhard.burs@kath-MarGot.de  
Diakon Bernhard König 
Telefon 07665/3746 
  

Infos aus der Seelsorgeeinheit 
  
ERSTKOMMUNION: ELTERNABENDE 
(jeweils um 20 Uhr) 
An diesen Elternabenden wollen wir orts-
spezifi sche Absprachen für die Erstkommu-
niongottesdienste, die weitere Vorbereitung 
in den einzelnen Gemeinden und was für 
das Fest der Erstkommunion noch vorberei-
tet werden muss, besprechen. 
Für die Familien aus Buchheim, Hugstetten 
und Neuershausen:  
Montag, 13.02., im Gallussaal Hugstet-
ten, Engelgasse 25  
Für die Familien aus Holzhausen:  
Dienstag, 14.02., im Gemeindehaus Holz-
hausen, Im Grün 11  
Das nächste Themenwochenende am 
11./12.02.2017 wird sich dem Thema Ver-
söhnung widmen. 
Für das Vorbereitungsteam Annette Woschek-
Ham  
  
Weltgebetstag 2017 
Was machen Sie am ersten Freitag im März? 
Jedes Jahr, immer am ersten Freitag im März, 
wird der Weltgebetstag in rund 170 Ländern 
der Erde gefeiert. Er wird von Frauen ver-
schiedener christlicher Konfessionen eines 
Landes vorbereitet – und Sie sind herzlich 
eingeladen. 
„Was ist denn fair?“ Diese Frage beschäf-
tigt uns, wenn wir uns im Alltag ungerecht 
behandelt fühlen. Sie treibt uns erst recht 
um, wenn wir lesen, wie ungleich der Wohl-
stand auf unserer Erde verteilt ist. In den 
Philippinen  ist die Frage der Gerechtigkeit 
häufi g Überlebensfrage. 
Zu diesem Thema laden uns philippinische 
Christinnen am 03. März 2017 zum Weltge-
betstag ein.  
Das Vorbereitungsteam March lädt Sie des-
halb am 03. März 2017 um 18.30 Uhr  
ins Gemeindehaus von Holzhausen zu ei-
ner Landesinfo  ganz herzlich ein.  
Der Ökumenische Gottesdienst schließt 
sich um 19.00 Uhr an. 
Anschließend sind Sie ebenso herzlich zum 
gemütlichen Ausklang mit landestypischem 
Essen eingeladen. 
Wir freuen uns auf Ihr Kommen und Mitfei-
ern! 
Ihr Vorbereitungsteam March 

KIRCHLICHE NACHRICHTEN
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Proben für den Weltgebetstag 
Und wenn Sie gerne singen, dann kommen 
Sie zur Probe der Lieder 
am Mittwoch, 01. März und oder am Don-
nerstag, 02. März 
jeweils um 20.00 Uhr ins Gemeindehaus 
nach Holzhausen. 
  
Josefstag 19. März 2017 
Auch in diesem Jahr wollen wir unsere tra-
ditionelle Josefswallfahrt der Männer bege-
hen. 
Dieses Jahr fällt der Josefstag auf einen 
Sonntag. Die Andacht werden wir in der 
Vitus- Kapelle in Wasenweiler feiern. Die 
Anfahrt kann individuell bequem mit der 
Breisgau S-Bahn durchgeführt werden. Zur 
Kapelle beträgt der Fußweg etwa 2 Km. 
Die S –Bahn fährt um 15:46 ab Hugstetten, 
ab Gottenheim etwas später.  
Gegen 16:30 werden wir mit dem Gottes-
dienst beginnen. 
Wie es sich für eine ordentliche Wallfahrt 
gehört stärken wir uns danach in einer Gast-
stätte. Der genaue Ort wird noch rechtzeitig 
bekannt gegeben. 
Die Anfahrt ist mit öffentlichen Verkehrsmit-
teln oder dem PKW möglich. 
Wir laden alle Männer der neuen Seelsorge-
einheit ein, an der Wallfahrt teilzunehmen. 
Damit wir besser planen und auch Tische 
reservieren können, bitten wir bis zum 10. 
März um Anmeldung im Pfarrbüro Hugstet-
ten (Tel.: 07665 /1728). 
Es freut sich auf eine rege Teilnahme 
Diakon Reinhard Burs 
  
St. Pankratius Holzhausen 
  
Frauengemeinschaft Holzhausen 
Glauben leben – Glauben teilen – den 
Glauben in Händen halten! 
Im Rosenkranz werden die Spuren Jesu in 
der Welt sichtbar. Von Perle zu Perle gehen 
wir beim Beten des Rosenkranzes die Wege 
Jesu mit. Seine Wege werden beim Beten 
des Rosenkranzes unsere Wege. 
Das Rosenkranzgebet gibt Kraft für den All-
tag, Trost in Krankheit, Trauer oder Leid. 
Ganz herzlich sind Sie am Sonntag, 12. Feb-
ruar um 17.00 Uhr 
in die Pfarrkirche „St. Pankratius“ Holz-
hausen zu unserer Rosenkranzandacht ein-
geladen. Wir werden den „freudenreichen 
Rosenkranz“ näher betrachten. 
Wir hoffen auf viele Frauen und Männer zum 
gemeinsamen Beten und Singen. 
Ihre kfd Holzhausen 
  
Altenwerk Holzhausen 
Liebe Seniorinnen, liebe Senioren, 
„Narri, narro, d`Holzhüser Fasnet isch 
wieder do!“ 
Zum Schnunkle, närrische Treibe, singe un 
lache, lade wir alli recht herzlich i uff de 
Schmudzige Dunnschdit, 23. Februar um 
14.33 Uhr ins Gemeindehüs, Im Grün. 
Für Leib und Seel wird beschdens gsorgt, au 
de Musiker us Bahlinge spielt zum Schunkle 
und Tanze. 
Wir freue uns über viele Gäscht us Nah und 
Fern, die mit uns d`Fasnet fiere wenn! 
Närrische Grüße 
Für das Leitungsteam Gerda Dieterle 

Rosenkranzgebete:  
Immer sonntags 17 Uhr und dienstags 18.30 
Uhr 
  
Pfarrbüro Holzhausen: 
Kirchstr. 4, Tel. 07665/1742 
Bürozeiten: Freitag 14-17 Uhr 
  
St. Georg Buchheim und St. Gallus 
Hugstetten 
  
Rosenkranzgebete: St. Gallus-Kirche 
Hugstetten 
Sonntags 14 Uhr und dienstags 18 Uhr 
  
Pfarrbüro Hugstetten: 
Engelgasse 25, Hugstetten, Tel. 07665/1728 
Bürozeiten: Mo, Mi-Fr 8-12 Uhr und 14-17 
Uhr 
  
St. Vincentius Neuershausen: 
  
Aktuelle Termine: 
Kirchenchor: Montag, 20:00 Uhr
im Bernhardussaal 
Kindergruppe: Dienstag 15:00-16:30 Uhr 
im Bernhardussaal  

 
 

Evangelische 
Kirchengemeinde March

Evang. Pfarramt: 
Konrad-Stürtzel-Str. 27 
79232 March-Buchheim 
Telefon: 1721, Fax 93 01 82 
e-Mail: pfarramt@eki-march.de 
homepage: www.eki-march.de 
Pfarrbüro: 
Mittwoch, 9.30 Uhr bis 12 Uhr 
  
  
Pfarrerin Marika Trautmann telefonisch unter 
Tel. 01573-4488262 erreichbar.
Die Sprechzeiten von Frau Trautmann muss
diese Woche leider entfallen. 
  
Freitag, 10.Februar: 
15.30 Uhr Pfadfinder: „Luchse“ (9-10 Jah-
re), Katharina-von-Bora-Haus, Hochdorf 
16.00 Uhr Pfadfinder: „Wölflinge“ (7-9 Jahre), 
Evang. Gemeindezentrum, Buchheim 
  
Sonntag, 12.Februar: 
10.00 Uhr Gottesdienst mit Taufe von Hanna 
Lauby, Pfarrerin Marika Trautmann, Evang. 
Gemeindezentrum 
  
Dienstag, 14.Februar: 
17.00 Uhr Helfertreffen der Nachbarschafts-
hilfe, Evang. Gemeindezentrum 
  
Mittwoch, 15.Februar: 
16.00 Uhr Konfi-Stunde, Evang. Gemeinde-
zentrum, Buchheim  
17.00 Uhr Neue Pfadfindergruppe für Kinder 
im Alter von fünf bis acht Jahren (Schulan-
fänger, Erst- und Zweitklässler), Katharina-
von-Bora-Haus, Hochdorf 
18.00 Uhr Pfadfinder: „Falken“ (14-16 Jahre), 
Katharina-von-Bora-Haus, Hochdorf 

18.00 Uhr Sitzung des Bauvereins, Evang. 
Gemeindezentrum, Buchheim 
  
Donnerstag, 16.Februar: 
16.00 Uhr Gottesdienst im DRK-Pflegeheim, 
Pfarrerin Trautmann, Hugstetten 
  
Freitag, 17.Februar: 
15.30 Uhr Pfadfinder: „Luchse“ (9-10 Jah-
re), Katharina-von-Bora-Haus, Hochdorf 
16.00 Uhr Pfadfinder: „Wölflinge“ (7-9 Jahre), 
Evang. Gemeindezentrum, Buchheim 
20.00 Uhr Ökumenischer Singkreis, Evang. 
Gemeindezentrum, Buchheim 
  
Sonntag, 19.Februar: 
10.00 Uhr Gottesdienst, Pfarrerin Marika 
Trautmann, Evang. Gemeindezentrum 
Im Anschluss an den Gottesdienst laden wir 
recht herzlich zum Gottesdienst ein! 
  
Winterkirche ab dem 08.01.17 
Am Sonntag, 08.1.17 beginnt die Zeit der 
„Winterkirche“, d.h. wir feiern im Ev. Gemein-
dezentrum Buchheim Gottesdienst. Die 
Martin-Luther-Kirche wird bis einschließlich 
Sonntag, 19.3.17 nicht für Gottesdienste ge-
nutzt. 
  
  
Wochenspruch
Wir liegen vor dir mit unserm Gebet und ver-
trauen nicht auf unsre Gerechtigkeit, son-
dern auf deine große Barmherzigkeit. 

Daniel 9,18 
  

 

Jehovas Zeugen

Königreichssaal 
Sieglestraße 19, Bötzingen 
  
Sonntag 12.02.2017 
18:00Uhr: Wie wirkt sich Gottes König-
reich auf uns aus?  (Vortrag) 
18:35Uhr: Unseren Sinn auf die Dinge des 
Geistes zu richten bedeutet Leben und 
Frieden  (Besprechung aus Römer 8:5) 
www.jw.org 
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Parteien

SPD - Ortsverein March

Einladung zur Vorstandssitzung am 
15.Februar 

Der Vorstand des SPD-Ortsvereins March 
lädt alle Mitglieder und interessierte Bürger 
zur Vorstandssitzung am 15. Februar 2017 in 
Hugstetten, Am Güllenacker 12, um 20 Uhr 
ein. 

Tagesordnung: 

1   Planungen von Veranstaltungen des 
Ortdvereins im Wahljahr 2017 

2  Berichte aus dem Gemeinderat 
3  Verschiedenes 

Dr. Wolfgang Engesser 
SPD-Ortsverein March 

   
 

Deutsches Rotes Kreuz 
Ortsverein March

„Stadt – Land – Fluss“  
Eine Bilderreise um die Welt 
  
Wir träumen von Weltreisen, von abenteuer-
lichen Expeditionen in unbekannte Länder. 
Aber oft bleibt der Wunsch in andere Kul-
turen einzutauschen eine unerfüllte Sehn-
sucht. 

Die Vortragsreihe „Stadt–Land–Fluss“ im 
Seniorenzentrum nimmt Sie mit auf eine Bil-
derreise um die ganze Welt. 
  
Nordindien 
Auf den Spuren des klassischen Rajast-
hans 
Bunte Farben, märchenhafte Festungen 
und der sternenklare Himmel der Wüste 
Thar - das sind unvergessliche Eindrücke 
vom faszinierenden Land der Maharajas 
  
Hannelore Haag berichtet uns. Freuen wir 
uns auf ihren Vortrag. 
Sonntag 12. Februar 2017 um 15.30 Uhr 
DRK-Seniorenzentrum March Café Vis à 
Vis 
  
  
 
 

 

Deutsches Rotes Kreuz 
Seniorenzentrum March

Schwarzwaldstr.18 
79232 March 
Tel. 07665 / 9345-268 
seniorenzentrum.march@drk-freiburg.de 
  
Unsere regelmäßigen Veranstaltungen: 
 

Spielenachmittag  Montags, ab 14.30 
Uhr im Cafè vis-a-vis.
Bewegungstreff  ,  jeden Dienstag um 
15.30 Uhr an unserer Begegnungsstät-
te Cafè vis-a-vis.
Tanzgruppe „Wechselschritt“ jeden 
2. uns 4. Dienstag, 9.30-11.00 Uhr,

 
nächster Termin: 14.02.2017

DRK- Ortsverein Seniorennachmit-
tag,  jeden 2. Mittwoch im Monat, ab 
14.30Uhr , nächster Termin: 08.02.2017
Gymnastik mit Sturzprophylaxe, je-
den Mittwoch von 9.00-10.00 Uhr und 
10.00-11.00 Uhr

 
Gedächtnistraining,  jeden Donnerstag um 
9.30 – 10.30 Uhr

Yoga jeden Freitag von 10.00 Uhr bis 
11.00 Uhr, Pause bis zum 10.02.2017

 
 nächster Termin: 17.02.2017   
  
Aktuelles aus der Begegnungsstätte: 
  
Das Café vis-à-vis ist montags, mittwochs 
und freitags von 14.30 – 17.30 Uhr geöff net, 
ebenfalls am letzten Sonntag im Monat zur 
gleichen Zeit. 
  
Neu: 
  
Neu ist bei uns die Reihe „Kunscht bei uns“. 
In unserer Begegnungsstätte werden ab Fe-
bruar wechselnde Künstler ihre Bilder aus-
stellen, was uns sehr freut! 
  
Den Anfang wird der Aquarellkünstler Josef 
Reith aus Donaueschingen machen. 
Die Vernissage für die Ausstellung „Hei-
mat“ des Künstlers fi ndet am Montag, den 
20.02.2017 um 14.30 Uhr in unserem Cafè 
statt. Josef Reith wird persönlich anwesend 
sein. Über Ihr Kommen würden wir uns sehr 
freuen!! 
  
Für das Ehrenamt: 
  
Der nächste Ehrenamtsabend fi ndet am 
Montag, den 06.03.2017 im Cafè vis-a-vis 
statt. 
 
 
 

Fischereiverein 
March-Neuershausen e.V.

Einladung zur Mitgliederversammlung 
2017
 
Termin: 17. Februar 2017 
Ort: Bürgerhaus Buchheim, Kleiner Saal 
Zeit: 20.00 Uhr 

Tagesordnung

1. Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden
2. Tätigkeitsbericht des 1. Vorsitzenden
3. Tätigkeitsbericht des 2. Vorsitzenden
4. Berichte der Gewässerwarte
5. Bericht des Kassierers
6. Bericht der Kassenprüfer
7. Entlastung der Gesamtvorstandschaft
8. Schriftverkehr mit den Mitgliedern per 

E-Mail
9. Ehrungen
10. Wünsche, Anträge, Verschiedenes.

 
Anträge zur Mitgliederversammlung sind 
bis spätestens 03. Februar 2017 beim 1. Vor-
sitzenden Daniel Riebsamen, Hinterdorfstr. 
11a, 79232 March-Neuershausen, schriftlich 
einzureichen. 
  
Die Angelerlaubnis 2016 endet zum 
17.02.2017. Die Ausgabe der Mitglieds- 
und Jahreserlaubnisscheine 2017 erfolgt 
bei der Mitgliederversammlung bzw. nach 
Zahlungseingang des Beitrags für 2017 und 
Abgabe der Ringkarte 2016 mit der Bestä-
tigung der Arbeitsstunden sowie der aus-
gefüllten Fangstatistik. Ansonsten kann die 
Erlaubnis nur beim Kassierer abgeholt wer-
den. Eine Zusendung ist aus Kostengründen 
nicht möglich. 
  
Termine für 2017: 
Anfi schen am Münstudsee 02.04.17
Hegefi schen am See 21.05.17
Abfi schen am 
Steinbuckweiher  10.09.17
Glühweinnacht 
am Steinbuckweiher 11.11.17
(vorbehaltlich ausreichender Nachfrage 
und trockenem Wetter) 
Arbeitseinsätze:  25.02., 11.03., 25.03., 
30.09.,14.10. und 28.10.17.
 
Der Vorstand wünscht allen Mitgliedern und 
deren Angehörigen ein gutes und erfolgrei-
ches Angeljahr 2017 an unseren Gewässern. 
  
Mit freundlichen Grüßen und Petri Heil! 
gez. Daniel Riebsamen, 1.Vorsitzender 
  
  
 
 
 

VEREINSNACHRICHTEN
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Gemischter Chor  
Eintracht Hugstetten e.V.

Erinnerung - Einladung  
zur Jahreshauptversammlung 

Der Gemischte Chor Eintracht Hugstetten 
e.V. lädt alle seine Mitglieder, Ehrenmitglie-
der und Freunde zur Jahreshauptversamm-
lung am heutigen Freitag, den 10. Februar 
um 20.00 Uhr in den unteren Saal der Fest-
halle Hugstetten ein. Über zahlreichen Be-
such freuen wir uns. 
  
  
Die Vorstandschaft 
 
 
 

Guggemusik Blächschade  
Neuershausen

WER WILL MIT UNS NACH BUCHHOLZ FAH-
REN?? 
  
Am Freitag, den 17.02.2017 geht´s nach 
Buchholz zu de Möslegeister an deren Hal-
lenabend. 
Ihr habt die Möglichkeit mit uns bequem an- 
und auch wieder abzureisen. 
  
Schneidet diesen Abschnitt aus, bringe ihn 
am 17.02.2017 mit an den Bus. Wir nehmen 
Dich und eine Begleitperson kostenfrei im 
Bus mit. 
Dieses Angebot gilt nur, solange Sitzplätze 
im Bus verfügbar sind. 
Also, erster sein lohnt sich 
Treffpunkt am Bus: 19:20 Uhr  an der Halle 

Neuershausen 
Abfahrt hin: 19:30 Uhr 
Abfahrt zurück: 01:00 Uhr 
  
Wir freuen uns darauf, dich an diesem Abend 
dabei zu haben. 
  
Jugendliche unter 18 Jahren können aus 
Jugendschutzgesetz Gründen nur in Beglei-
tung eines Erziehungsberechtigten mitge-
nommen werden. 
  
   

Herzsportgruppe  
March e.V.

 
Einladung zur Jahreshauptversammlung 
  
Am Freitag, den 10. März 2017 findet im 
Bürgerhaus Buchheim (Vereinsraum) um 
19.30 Uhr  die Jahreshauptversammlung 
der Herzsportgruppe March e.V statt. 
Alle Vereinsmitglieder und interessierte Mit-
bürger sind herzlich eingeladen. 

Tagesordnung: 
  
 1. Begrüßung 
 2.  Feststellung der ordnungsgemäßen Ein-

ladung zur Versammlung 
 3. Geschäftsbericht des 1. Vorsitzenden 
 4. Bericht der Schriftführerin 
 5. Bericht des Kassenwarts 
 6. Bericht der Kassenprüfer 
 7. Entlastung des Gesamtvorstandes 
 8.Verschiedenes, Wünsche und Anträge 
  
Anträge zur Hauptversammlung können 
bis spätestens 3. März schriftlich an den 
1. Vorsitzenden, Hans Müller, eingereicht 
werden. 
  
Es lädt ein, die Herzsportgruppe March 
e.V. 
 
 
 

Holzhüser  
Fasnet

FASNETSAMSCHDIG UND KINDERFASNET 
WAS..... NOCH KEINE KARTE ??? 

Dann nix wie hin zur Bäckerei Zipfel oder der 
Raiffeisenbank in Holzhausen. 
Eventuell gibt es noch ein paar Karten für 
den närrischen Abend am Fasnetsamschdig 
mit der spektakulären Bühnenshow. Eintritt 
8,00 Euro. 
 
KINDERFASNET 
Einladen wollen wir auch alle Kinder in der 
March zur riesen Kinderfasnet am Fasnet-
friddig in der Holzhüser Halle. Auf dem ne-
benstehenden Programm seht ihr, was ihr 
an diesem Nachmittag alles erleben werdet, 
und wie immer: EINTRITT FREI !! 
  
 
 
 

Igel e.V.
Interessengemeinschaft gegen  
Lärm und Umweltbelastungen

IGEL - Informationsveranstaltung  
zur Rheintalbahn   
3. + 4. Gleis der Güterumfahrung Freiburg  
  
Liebe IGEL-Mitglieder, Mitbürgerinnen und 
Mitbürger,    
wir laden sie alle sehr herzlich ein zur Infor-
mationsveranstaltung am    
Dienstag, 14. Februar 2017 um 19:30 Uhr 

in die Festhalle Holzhausen.   
Hierbei werden Fachleute, Gemeinde und 
IGEL Sie über den aktuellen Stand der Pla-
nunterlagen und zu Ihrer Möglichkeit Ein-
wendungen zu erheben informieren. 
  
Was haben wir erreicht und was wird uns 
erwarten? Wieviel Lärm müssen wir drinnen 
und draußen ertragen? Auswirkungen wäh-
rend der Bauzeiten von 5-6 Jahren. Anfahrts-
wege zur Arbeit? Welche Auswirkungen er-
wartet die Umwelt?  
Nutzen Sie die Chance, sich zu informie-
ren! 
Ihre Einwendungsfrist bis einschließlich 
27. März 2017. Spätestens dann muss Ihre 
Einwendung im Rathaus oder Regierungs-
präsidium abgegeben sein. Insbesondere 
kommen nur die genannten Belange mit 
in das Verfahren, alle anderen bleiben un-
berücksichtigt. 
  
Weitere Informationsveranstaltungen fin-
den in unseren Nachbargemeinden statt: 
Mittwoch, 15. Februar 2017, 19:30 Uhr, 
Eichmattenhalle in Reute 
Donnerstag, 16. Februar 2017, 19:30 Uhr, 
Nimberghalle Nimburg 
  
Es grüßt Sie herzlich Ihr IGEL-Team March 
Johannes Baumgärtner, Rolf Lorenz, 
Josef Fürderer 
www.igel-breisgau.de 

Liebe Kinder aus der March und Umgebung,
ja genau, euch meinen wir !!!

Kommt am Freitag, den 24. Februar zur Kinderfasnet nach Holzhausen in die Festhalle.
Beginn ist um 15:11 Uhr.

Es warten viele Programmpunkte auf euch, die Marchwaldgeister, Riddemer Näbl-Hexe, 
Spinnewieber und Schloßgrodde-Gnome sowie Aufführungen

der Grundschule Holzhausen, Las Luces Negras und Kindergarde Blau-Weiß!!!

Freut euch auf einen närrischen Nachmittag mit viel Spaß und guter Laune und Gützele!
Ihr dürft auch gerne eure närrischen Eltern, Großeltern und Freunde mitbringen!!!

Eintritt frei!



Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort

Servicekräfte (w/m) 
für unsere Objekte in 
Waldkirch und Reute.  

AZ: ca. 4 Stunden nach Absprache 

Sie besitzen Erfahrung im Bereich Service, ein freundliches Auftreten
und haben Lust unser Team zu unterstützen, dann freut sich 
Herr Rombach auf Ihre Bewerbung oder eventuelle Rückfragen  
unter 07681-202 37 33 oder schriftlich an:  

Dussmann Service Deutschland GmbH
Mitscherlichstraße 8 • 79108 Freiburg
bewerbungen-freiburg@dussmann.de

HOTEL HEUBODEN, Umkirch 
sucht ab sofort oder später

deutschsprachige Zimmermädchen 
auf EUR 450,00 Basis, Arbeitszeit von 9-13 Uhr, sowie

Hotelfachfrau/-mann 
zur Festeinstellung.

Tel.: 07665 - 5009-0. 

Unternehmerin sucht ruhige 4-5-Zi.-Whg.
EBK, 2 Bäder, bis 10 km Umkreis, bis 1200 € WM 

schwobaneschd@gmx.de • 07668 - 970 88 00 

EIGENBEDARFSKÜNDIGUNG
Wir (40, IT-Systemkfm/38, Tanzpäd. /8/6/3) suchen wegen 
Eigenbedarfskündigung bezahlbaren Wohnraum ab 4 Zimmer. 
Freuen uns auf Ihren Anruf und Ihr Angebot! Tel.: 07665/9739561 

Danksagung

Wilhelm Hagios
* 30.7.1918    † 3.1.2017

Herzlichen Dank allen, die uns ihre Anteilnahme 
auf vielfältige Weise zum Ausdruck brachten.

Besonders danken wir Herrn Kaplan T. Stahlberger,
den hilfsbereiten Nachbarn, dem Männergesangverein

Gottenheim, dem Seniorenpflegeheim Bötzingen 
und dem Bestattungsunternehmen Meier.

Veronika Fischer und Angehörige
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Kunstverein 
March e.V.

 
In unserer Eröffnungs-Ausstellung 2017 zei-
gen wir Johannes Hepp Skulpturen und 
Aquarelle  Zur Eröffnung der Ausstellung 
laden wir Sie und Ihre Freunde herzlich ein. 
Der Künstler ist anwesend. Die Einführung 
hält Dr. Antje Lechleiter, Freiburg Termin: 
Freitag, 10. Februar 2017, 19.00 UhrOrt: 
Altes Pfarrhaus, Am Felsenkeller 4, March-
HugstettenÖffnungszeiten: samstags 
16–18 Uhr, sonntags 11–18 Uhr (bis 5. 3. 
2017)Eintritt: frei * * * * *Kunstreise 
nach Graubünden 2017 bieten wir Ihnen 
eine dreitägige, attraktive Kunstreise in die 
einzigartige Landschaft von Graubünden 
mit ihren Kunstschätzen an. Thomas Manns 
Zauberberg (die Schatzalp hoch über Davos 
mit legendärem Flair und Panorama) steht 
dabei ebenso auf dem Programm wie ein 
Besuch im auch architektonisch interessan-
ten Kirchner-Museum in Davos mit seiner 
sehenswerten Sammlung. Eine Führung 
in Chur, der ältesten Stadt der Schweiz, er-
schließt wichtige Baudenkmäler wie die 
romanische Kathedrale und ermöglicht Ein-
blicke in malerische Gassen. Weitere Höhe-
punkte sind das Bündner Kunstmuseum in 
der Villa Planta mit Exponaten der Künstler-
familie Giacometti und das Forum Würth Die 
Reise wird vom 24. – 26. 5. (über Christi Him-
melfahrt) von der Agentur Art Cities Reisen 
durchgeführt. 

Der Preis im Doppelzimmer beträgt 459 € 
(EZ-Zuschlag: 50 €) bei 15 zahlenden Teil-
nehmern. Im Preis enthalten sind u. a.: 

Busfahrt ab/nach Freiburg
2 Übernachtungen mit Frühstück
2 Abendessen
Fahrt mit der Schatzalp-Bahn
Kaffeepause
Eintritte und Stadtführung

Um sicher planen zu können und Stornokos-
ten zu vermeiden, bitten wir um verbindli-
che Anmeldung bis 15. 02. 2017: Dr. Ulla 
Jantz-Meinecke,
Erica-Sinauer-Straße 14
79111 Freiburg
Telefon: 07 61 – 384 71 91
e-mail: jantz-meinecke@gmx.net
Dort erhalten Sie auch weitere Auskünfte 
und ein detailliertes Leistungsverzeichnis. 
Selbstverständlich sind Nicht-Mitglieder 
herzlich willkommen.  
  
  

Männergesangsverein  
March-Neuershausen e.V.

Alle Fasnetnarre treffe sich am Rosemen-
dig  in de Halle in Neuershuse !!! 
  
Ab 11.55 Uhr gibt’s die Narresuppe, heiße 
Würscht und Schinkeweck. 
Für unsere kleinen Narren ist ab 14.00 Uhr 
mit einem Kinderprogramm für Unterhal-
tung gesorgt. 

Am Nachmittag werden Kaffee und Kuchen 
angeboten. 
Um 16.00 Uhr ist die Hammelverlosung. 
Eine fröhliche Fasnet, bei hoffentlich schö-
nem Wetter, wünscht allen Narren der Män-
nergesangverein Neuershausen.   

Mütterzentrum  
March-Reute e.V.

Bitte beachten: Ab Januar finden fast alle 
Veranstaltungen wieder im neu renovier-
ten kath. Gemeindehaus Holzhausen, Im 
Grün 11 statt! 

  
Nächste Termine:   
„Spiel, Spaß und Bewegung - Pädagogi-
sches Gruppenangebot für Babys im 1. 
Lebensjahr“  
PEKiP-Kurs nach dem„Prager-Eltern-
Kind-Programm“.  
Kursbeginn je nach Geburtsmonat ihres Kin-
des. Die Termine können telefonisch bei der 
Leiterin erfragt werden. 
Der Kurs orientiert sich am Entwicklungs-
stand der Kinder und vermittelt altersge-
mäße Spielangebote, Bewegungs-, und Sin-
nesanregungen, sowie Gesprächsangebote 
für die Eltern über Fragen und Themen rund 
um das erste Lebensjahr. Die Gruppe findet 
in Hugstetten, Eschenweg 1, Gruppenraum, 
statt. Gebühr für 9 mal: 70 € Mitgl. / 75 €. 
Leitung und Anmeldung bei Sonja Andris, 
Erzieherin u. PEKiP Gruppenleiterin 
T. 07665 / 95575 

JUMA

        
 

  
 

 
 

Unsere Öffnungszeiten 
Jugend 10 - 20 Jahre 

 
 
 

Teenies 10 - 15 Jahre 

Mädchen ab 9 Jahre
 

Kinder 6 - 11 Jahre 
 

 
Sport 

Schule Unterricht im JUMA 
 

Unsere Kontaktzeiten: 

 

 

 

Das Kinderprogramm im JUMA für Kinder von 6 - 11 Jahren 

- immer donnerstags von 14 Uhr bis 18 Uhr - 

Datum Angebote FEBRUAR 2017 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Das Programm der Mädchengruppe;  
immer freitags von 15 - 17 Uhr für alle Mädchen ab 9 Jahren 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

[ – wir sehen uns – ] 



fordern Sie
Ihr kostenloses

Angebot an!NEU: Das barrierefreie Seniorenbad

*Badmodernisierung

*Balkonsanierung

Weinbergstr. 8 a                  Tel./Fax: 0 76 65 / 9 56 98
79232 March-Hugstetten     Mobil:   0172 / 90 35 149

sei
t 1

998

� Fliesen - Platten - Mosaik      � Verfugungen aller Art
� Marmor - Granitarbeiten        � Reparatur-Service

Bauunternehmen

Friedrich & Wortmann

Grünlandstraße 24    Telefon 07665/9 47 23 16 
79108 FR-Hochdorf Handy 0171/8 81 95 15

•An-/Umbau

• Sanierung
•    Tro

ckenbau

•Trockenlegung

•Pflasterarbeiten

Frisierstudio Steimle
Herrenstraße 33
79232 March-Hugstetten

Tel. 07665/43 29

Öffnungszeiten:
Di. und Mi.   9.00 - 18.00 Uhr
Do. und Fr.   8.30 - 18.00 Uhr
Samstag        8.30 - 13.00 Uhr

Liebe Gäste, 

ab sofort haben wir von Dienstag bis Freitag   
wechselnden Mittagstisch

von 11:30 Uhr bis 14.00 Uhr und wie gewohnt
17:30 Uhr bis 23:00 Uhr

Montags Ruhetag     
------------------------------------------------------------------------
Live bei uns sky 
Bundesliga, Champions League, Europa League  
------------------------------------------------------------------------

Wir freuen uns auf Ihren Besuch 
Ihr Team Pizzeria Vulcano zur Högestube  

Hochdorfer Str.16c • 79108 Freiburg
Telefon  07665 - 941 44 07 
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Nächste Termine: 
  
Di. 14.02.17 von 10.00 - 12.00 Uhr 
Baby-Treff mit Themen rund ums erste   
Lebensjahr  
Offener wöchentlicher Treff jeden Diens-
tag  
„Frischgebackene“ Mütter können sich un-
ter der Leitung einer erfahrenen Hebamme 
zum Austausch in gemütlicher Runde tref-
fen. Sie haben die Gelegenheit, sich mit an-
deren Müttern in der gleichen Lebenssitu-
ation auszutauschen, Kontakte zu knüpfen, 
Fragen zu stellen. Die spontan auftretenden 
Themen des 1. Lebensjahres werden auf-
genommen u. besprochen, was dazu bei-
tragen kann die Sicherheit im Umgang mit 
dem Baby zu stärken. Auch „werdende Müt-
ter“ sind herzlich willkommen! 
Info und Leitung: Johanna Schnell, Heb-
amme T. 07641 / 6976 oder Email: johan-
naschnell@gmx.de Gebühr 3 € 
  
Mi, 15.02.17  von 17.45 – 18.45 Uhr 
„Rückbildungsgymnastik nach der Ge-
burt“.  Der Einstieg in diesen Kurs ist laufend 
möglich. 
  
Mi, 15.02.17  von 18.45 – 19.45 Uhr 
„Beckenbodentraining“ für Frauen aller 
Altersgruppen. Der Einstieg ist laufend mög-
lich. Ebenso ist eine Probestunde möglich. 
Gebühr für 10 mal: 25 € (Mitgl.) / 30 €   
Beide Kurse finden in Reute im Ev. Gemein-
dehaus, Schwarzwaldstr.9 statt. 
Info, Leitung und Anmeldung bei Johanna 
Schnell, Hebamme u. Übungsleiterin Fitness 
u. Gesundheit T. 07641/6976.  
  
Fr, 17.02.17  von  9.30 – 11.30 Uhr  
Wichtel-Club   
Offener wöchentlicher Treff immer Frei-
tag 
Hallo! Bist du ein Kind zwischen 1 und 3, dann 
komm doch mit Mama, Papa, Oma, Opa oder 
einer Begleitperson deiner Wahl vorbei! 
Wichtelclub = andere nette Kinder und El-
tern kennen lernen, spielen, singen, basteln 
... 
Wir freuen uns auf dich! Veronika Hofmayer 
T. 0173/4129282, Gebühr 2 € (Mitgl.) / 2,50 € 
  
Alle Veranstaltungen, soweit im Veranstal-
tungstext nicht anderes erwähnt ist, finden 
in Holzhausen, Kath. Gemeindezentrum, 
Im Grün 11 (gegenüber dem Kindergarten) 
statt. 
  
Allgemeine Infos: Christine Gfrörer, 
T.07665/4325 und 
www.muetterzentrum-march-reute.de  
 
 

Nachbarschaftshilfe March und 
FR-Hochdorf

Wir laden ein zum nächsten Helfertreffen 
am Dienstag, den 14.02.17 um 17.00 Uhr im 
Evang. Gemeindezentrum, Buchheim, Kon-
rad-Stürtzelstr. 27 
Herzliche Grüße 
Marion Germer 

Spinnewieber  
Holzhuse e.V.

Danke! 

Liebe Freunde der Spinnewieber Holzhuse, 
  
wir bedanken uns recht herzlich für Euren 
Besuch an unserem Zunftabend. Vielen 
Dank auch an alle Guggen, Riddi Dance und 
Zünfte, die diesen Abend für uns ganz be-
sonders gemacht haben. Besonders hat es 
uns gefreut, dass wir alle Marcher Fasnets-
vereine bei uns begrüßen durften. Vielen 
Dank für diesen tollen Zusammenhalt, denn 
nur so kann die Marcher Fasnet bestehen 
bleiben! Ebenso bedanken wir uns bei den 
Nachbarn, die eine etwas unruhigere Nacht 
hatten, für Ihr Verständniss. 

Natürlich ist so eine Veranstaltung nicht 
ohne fleißige Hände zu stemmen. Auch hier 
ein herzliches DANKESCHÖN an alle aktiven, 
passiven und Freunde der Spinnewieber 
Holzhuse. 
  
Wir bedanken uns auch herzlich bei: 
  

Billy´s Farm, Jürgen Billmann, Buchheim 

Metzgerei Faller, Holzhausen 

Bäckerei Zipfel, Holzhausen 

Getränke Mittag, Hugstetten 

Josef + Klara Mörder, Holzhausen 

Halter Edelbrände, Johannes Halter, 

Oberkirch 

Breisgau Food, Hr. Klett, Freiburg 

Weingut Boos, Bahlingen 

Musikverein Holzhausen 

Käsrieber Freiburg 

Freiwillige Feuerwehr March 

SC Holzhausen 

Hausmeister, Daniel Kreuz 

und  Ralf Saurbier Fotografie, Bleibach 

für die gute Zusammenarbeit. 
  
  
Dieses Wochenende findet Ihr uns am 
  
11.02.17 beim  Zunftabend der Originel-
len Münstertäler Votzelzunft im Münster-
tal 

und am 

12.02.17 beim Umzug der Dorfhexen in 
Gundelfingen 
  
Spinn - Huddle 
  
Eure  
Spinnewieber Holzhuse 

Nadine Heidiri 
Schriftführerin 
nadine.heidiri@spinnewieber.de 
www.spinnewieber.de 
 

Pétanque und  
Boule Club March e.V.

Glühweinturnier 
Am Samstag, 25.Februar ab 14 Uhr ist für 
jeden was drin. Wir laden ein zum:
a - Glühweinturnier
b - Fasnetsturnier
c - Ma(r)ch mit Turnier 
in der Formation „doublette-formée“ 
So viele Turniere! Also mal der Reihe nach... 
a - wenn‘s kalt ist, tut ein Glühwein gut
b - Narri Narro: man darf auch verkleidet 
kommen
c - wenn ein Clubmitglied ein (noch) Nicht-
mitglied mitbringt, dann macht noch je-
mand mit. Wenn der/diejenige aus der March 
ist, dann eben ein „March-mit“-Turnier. 
Alles klar? - Nächste Woche mehr dazu.

Vorankündigung  
Mitgliederversammlung 
Am 17.März 2017 ist die nächste Mitglieder-
versammlung mit Wahlen (wer will der darf ) 
und heiße Themen (Liga). Also vormerken. 
 
Es finden sich immer ein paar Eiserne ....... 
mittwochs ab 18 Uhr, 
samstags ab 15 Uhr und 
sonntags ab 11 Uhr 
am Bouleplatz. 
  
Allez les boules! 
www.boule-march.de 
Rolf Stöhr Tel. 4979 
Martin Gfrörer   Tel. 4325 
Thomas Kretsch Tel. 3420 

  

Rückenschule 
March e.V.

Sorge dich um Deinen Körper, damit die 
Seele Lust hat darin zu wohnen. 
(Theresa von Avila) 
  
Wenn sie sich etwas Zeit für sich gönnen 
wollen so sind sie in den wöchentlichen Be-
wegungsstunden mit unseren Fachkäften 
der Spiraldynamik® herzlich willkommen. 
  
In kurzen Vorträgen erhalten sie einen Ein-
blick in die Anatomie des Körpers. 
Durch anatomisch sinnvolle Übungen ler-
nen sie ihre Gelenke funktionsgerecht zu 
gebrauchen. 
Mehr Beweglichkeit, Kraft und Gleichge-
wicht entwickelt sich. Ihre Wahrnehmung 
für den Körper wird sensibler und im All-
tag kann das Gelernte integriert werden.  
 
Turnhalle in March-Neuershausen: 
Mo: 17.40 Uhr; 18.50 Uhr 
Di: 17.15 Uhr 



ung
Thai Massage

Benzhauser Straße 7 | 79232 March-Holzhausen
Tel. 07665/947 84 90 | www.lung-thaimassage.de

Restaurant Pizzeria Capriccio
Landstr. 3  •  79232 March-Hugstetten  •  Tel. 07665 / 9 39 73 84

Valentinstag-MenüValentinstag-Menü
am 14.02.2017 ab 17.30 Uhr:am 14.02.2017 ab 17.30 Uhr:

I.
Rucola-Salat

mit Cocktailtomaten und Parmesan

II.
Seeteufel gegrillt

in Proseccosauce, dazu Linguine

III.
Hausgemachtes Tiramisu

24,80 €

Italienischer Abend
Feiern Sie mit

Nr. 6 •  18.02.2017 •  Eintritt frei

• Livemusik mit Angelo
• Italienische Speisenauswahl

• auserwählte Weine und mehr ...

Herzlichst Ihre Gastgeberfamilie Leone

Hauptstr. 3 • 79224 Umkirch • Tel. 07665 - 939 02 01
info@lokalitaet-gutshof.de • www.lokalitaet-gutshof.de

RECHTSANWÄLTE

DR. TRAEGER & GÖHLER
PARTNERSCHAFT

Dr. Tessa Traeger                    Willi Göhler
Rechtsanwältin                               Rechtsanwalt

- Fachanwältin für                          - Fachanwalt für
Verkehrsrecht                                Arbeitsrecht

- Miet- und Pachtrecht                    - Fachanwalt für
- Versicherungsrecht                       Familienrecht
- Vertragsrecht                                 - Erbrecht
- Mahnwesen, Inkasso                    - Grundstücksrecht

Gottenheimer Str. 15  •  79268 Bötzingen
Tel. 07663/9319-0  •  Fax 07663/9319-19

kanzlei@traeger-goehler.de
www.traeger-goehler.de

FREIBURGER KREATIVMARKT 
11. / 12.02.  • Bürgerhaus Zähringen - Volles Haus!
Sa. 11 - 18 • So. 11 - 17 Uhr • www.kunstundkreativmarkt.de
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Sporthalle Buchheim, Gymnastikraum: 
Mo: 20.00 Uhr 
Mi: 15.45 Uhr; 17.00 Uhr, 18.15 Uhr; 19.30 
Uhr 
Do: 20.00 Uhr 
Fr: 09.00 Uhr 
  
Zu einer Probestunde sind sie herzlich ein-
geladen. 
  
Informationen Tel.: 07665/41149   bitte 
sprechen Sie auf den AB; wir rufen zu-
rück. www.rueckenschulemarch.de 
 
 
 

Sport-Club  
Holzhausen e.V.

Vorbereitung Rückrunde 
  
Testspiele: 
Samstag, 11.02.2017 
14.00 Uhr 
SC Holzhausen - SV Gundelfingen 
  
Sonntag, 12.02.2017 
16.00 Uhr 
SC Holzhausen - Stegen 
  
Sky im Clubheim 

Wie immer alle Spiele alle Tore live. 
  
Fasnacht 
  
Was, noch keine Karte für die spektakuläre 
Show am Samstag, 25.02.2017?! 
Dann schnellstens zur Bäckerei Zipfel oder 
Raiffeisenbank in Holzhausen. Einige Rest-
karten gibt es dort noch zum kaufen. 
  
Hallensport 
  
In der Turnhalle Holzhausen 
  
Montags 
18:00 – 19:00 Uhr Step-Aerobic für Jugendli-
che ab 12 Jahren (noch freie Plätze) 
19:00 – 20:00 Uhr Step-Aerobic /Aerobic-Mix 
mit Trainerin Melanie Strobel 
  
Mittwochs 
19:00 – 20:00 Uhr Step-Aerobic/ Aerobic-Mix 
(noch freie Plätze) 
20:00 – 21:00 Uhr Fitnessgymnastik 
mit Trainerin Sabine Kaiser 
  
Neueinsteigerinnen sind herzlich willkom-
men. Kontakt Sabine Metzger T. 2754. 
Einfach vorbeikommen und reinschnup-
pern. Hallenschuhe, Isomatte und Trinken 
mitbringen. 
  
Kinderturnen:

Montag 
16.15 – 17.15 Uhr 5-6 Jahre (Schulanfän-
ger) mit Kerstin Link 
  

Donnerstag
16.45-17.45 Uhr 6-7 Jahre mit Kerstin Link 
17.45-18.45 Uhr: 7-12 Jahre 
mit Kerstin Link 
 
Freitag
15.00 - 16.00 Uhr 
4-6 Jahre mit Marina Binninger
16.00 - 17.00 Uhr 
3-4 Jahre mit Marina Binninger
 
 
 

Sportclub March e.V.

Einladung zur Mitgliederversammlung 
2017 
Am Freitag, 17. Februar 2017 um 20 Uhr 
findet im Clubheim des SC March die Mit-
gliederversammlung für das abgelaufene 
Geschäftsjahr 2016 statt. Bereits um 19 Uhr 
findet die Jugendversammlung statt. 
  
 
Aktive 
Vorbereitungsspiele  

 

Ergebnisse   

SC March I – FC Waldkirch I  2:5 
  
PTSV Jahn Freiburg II – SC March II  2:5
Vorschau  

Samstag 11.02.2017 
SC March I – FC Sexau I  13:30 Uhr 
  
Sonntag, 12.02.2017 
SC March II – VfR Umkirch  13:00 Uhr 
  
Samstag, 18.02.2017 
SC March I –
FC Portugiesen Freiburg   13:00 Uhr 
  
Sonntag, 19.02.2017 
SC March II – SV Biengen II  13:00 Uhr 
  
Sonntag, 25.02.2017 
SC Eichstetten I – SC March I    15:00 Uhr
  
 
Jugend 
Einladung zur Jugendversammlung 2017 

Am Freitag, 17. Februar 2017 um 19 Uhr fin-
det im Clubheim des SC March die Jugend-
versammlung statt. 
Unsere Jugendleitung und die Trainer unse-
rer Jugendlichen würden sich sehr über den 
Besuch zahlreicher Eltern unserer Junioren 
freuen! 
  
Unsere Jugendmannschaften sind in der 
Winterpause. Das Training findet nur ein-
geschränkt statt. Infos. Hierzu bei den Trai-
nern und Betreuern. 
 
Nachwuchsfußballer 
Jugend im SC March  
Fußball total – kick mit! 

Interessierte Eltern und Kinder melden sich 
bitte bei Jugendleiter Marc Berenbold Tel. 
40469 oder jugendleitung@scmarch.de
Weitere Informationen finden Sie stets 
unter www.scmarch.de 

 
 
 

Sportschützen March e.V.

Sie wollen Zusehen oder sich einfach nur 
mal über den  Sport Informieren?  

Dann besuchen Sie uns doch einfach! 

Sportschützen March e.V.
Im Grünle 1
79232 March-Neuershausen 

e-mail: info@sportschuetzen-march.de 
Training für interessierte und Mittglieder 

Jugendliche ab 12 Jahre 
Dienstags und Freitags 18 bis 20 Uhr 
Erwachsene 
( Luftdruck ) 
Dienstags und Freitags 20 bis 22 Uhr 
 

Termine zum Vormerken 

31.03.2017 –  Generalversammlung,  
Ehrungen 

09.04.2017 – Osterschiesen 
23.11.2017 – Grümpelschießen 
24.11.2017 – Grümpelschießen 
  
Besucher und Interessierte sind immer Voll-
kommen! 

Weitere Informationen finden Sie unter 
http://www.sportschuetzen-march.de/ 
  

Tennisclub March e.V.

www.tennisclub-march.de 
www.tcmarch.de 
  
Erinnerung an unsere 
Jahreshauptversammlung 
Heute Abend um 20 Uhr findet dieses Jahr 
unsere Jahreshauptversammlung im Club-
heim statt. Dieses Jahr stehen auch Neu-
wahlen des Vorstandes an. Über eine rege 
Teilnahme würden wir uns freuen. Wie im-
mer gibt es im Anschluss eine leckere Suppe. 
  
Spielergebnis Herren 40  
Müllheim – March 5:1 
  
 
 
 



Seit über 10 Jahren Ihr zuverlässiger Lieferant

Expanderseile für Hagelschutznetze, Drahtseile Big Bag´s auch für Holz ,

Abdeckplanen, Handstretchfolie, Maschinenstretchfolie transparent, schwarz,

Kartonagen, alle Folienprodukte, PE, PP-und PET- Bänder,

Ladungssicherung, Ballenpressenband und Draht für stationäre Papierpresse 

u. Folienpresse alle Hersteller 

info@umreifungsfuchs.de 07563/908265 Shop www.umreifungsfuchs.de 
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Turn- und Sportverein 
March e.V.

Abteilung Handball

Hallo liebe Handballfreunde! 
 
Die Ergebnisse vom vergangenen 

Wochenende: 

Damen – DJK Bad Säckingen  13:32 (8:16) 
Unsere Damen müssen die nächste hohe 
Niederlage verkraften - gegen einen Geg-
ner, mit deutlich besserem Biss und Durch-
haltevermögen, sowohl in der Abwehr, als 
auch im Angriff. Gute Ansätze zeigten die 
Marcherinnen zwar zu Spielbeginn und 
auch in der Abwehr, dennoch ließ man die 
DJK-Damen verdient mit einem deutlichen 
Sieg nach Hause fahren. 

Herren I – 
SG Waldk./Denzl. III  32:27 (16:13) 
Durch eine starke Phase in der zweiten Halb-
zeit, in der man den Gästen den Zahn zog 
und aus einer 2-Toreführung bis zur 45. Mi-
nute einen 8-Tore Vorsprung herausspielte, 
verteidigen die Herren Platz 3 in der Tabelle. 
D-Jug. m – SG Kenz./Herbolzh.  5:39 
E-Jug. RF – SG Waldk./Denzl.  14:17 
C-Jug. w – HC Karsau  20:3 
C-Jug. m – TSV Frbg.-Zähr. II  23:45 
D-Jug. w – SG Waldk./Denzl.  11:31 
 
Am Wochenende finden folgende Spiele 
der Aktiven statt: 

Sonntag, 12.02.17 
15:00 Uhr Damen – SG Köndr./Teningen 
(Ludwig-Jahn-Halle Teningen) 
Weiter geht es bei den Damen im Niederla-
genkampf. Aller guten Dinge wird man zum 
Tabellennachbarn nach Teningen fahren 
und dort versuchen, das Beste herauszuho-
len. 
16:30 Uhr Herren II – TV Neustadt (Ge-
meinschaftshaus Titisee-Neustadt) 
Zu einem echten Spitzenspiel kommt es am 
Wochenende in der Kreisklasse B. Der Dritte 
empfängt unsere Herren und somit den Ta-
bellenzweiten. Dadurch, dass Tabellenfüh-
rer Oberhausen in den letzten zwei Spielen 
drei Punkte gelassen hat, ist der Meister-
schaftskampf wieder offen. Jeweils nur ein 
Minuspunkt trennt die Mannschaften im 
Kampf um die oberen Plätze. Durch stetig 
wechselndes Personal unserer Zweiten und 
den „Abgang“ von Leistungsträger Dennis 
Friedrich in die erste Mannschaft gehen die 
Neustädter als Favorit in die Partie. 
 
Von der SG March/Bötzingen spielen u.a.: 

Samstag, 11.02.17 
11:35 Uhr C-Jug. m – SG Waldk./Denzl. 
(Kastelberghalle Waldkirch) 
  
Alle weiteren Spielbegegnungen unserer 
Jugendmannschaften der SG March/Bötzin-
gen findet ihr online unter www.handball.
tsv-march.de! 
  
Wir wünschen allen Mannschaften viel 
Erfolg! 

Übrigens: 

Wer ständig top informiert sein möchte, der 
kann uns auch auf Facebook folgen unter 
www.facebook.com/tsvmarchhandball ! 
Hier findet ihr immer die aktuellsten Ergeb-
nisse und Termine, sowie Bilder und News zu 
unseren Mannschaften und der Abteilung! 
Wir freuen uns, wenn du uns einen Daumen 
da lässt. 
 
Trainingszeiten: 

Damen (ab 16 Jahren):  
Dienstag 19:00 – 20:30 Uhr  

Herren 1 + 2(ab 17 Jahren): 
Dienstag 20:30 – 22:00 Uhr 
Donnerstag 18:30 – 20:00 Uhr  

E-Jugend (Jahrgang 06/07): 
Mittwoch 17:00 – 18:30 Uhr 

Minis (Jahrgang 08/09): 
Donnerstag 16:30 – 17:30 Uhr 

Mini Minis: 
Donnerstag 15:15 – 16:15 Uhr 
  

Abteilung Volleyball

Bezirkspokal SBVV 
In der letzten Woche waren gleich 2 Ereig-
nisse für uns. Ein ganz besonders Event war 
das Bezirkspokalspiel des SBVV, an dem 
wir als Freizeit Mannschaft jedes Jahr teil-
nehmen dürfen. In reiner Herrenformation 
angetreten war es keinesfalls eine klare Sa-
che für den TV Staufen. Die Gäste die in der 
Herren Bezirksliga spielen, waren überrascht 
von der Leistung die unser Team entgegen-
gebracht hat. 
Am Ende hies es 16:25; 22:25 und 20:25 für 
die Gäste aus Staufen. 

Wir freuen uns auf das nächste Jahr auf die 
Auslosung zum Bezirkspokal 2018. 
 

Volleyball Spieltag Fz Liga A2  

Die Ergebnisse des letzten Spielages vom 
4.Februar in Riegel: 
Viva Rigola - onLine Whyl  3:0 
Viva Rigola - TSV MarchOn  1:3 
onLine Whyl - TSV March On   3:0 
  
Nächster Spieltag, der Fz.Liga A2 ist am 
Samstag, 11.Februar 2017 in der Kaiser-
stuhlhalle Ihringen: 

Just for Fun Ihringen - 
onLine Whyl 15.00 Uhr 

Just for Fun Ihringen - 
TSV MarchOnca. 16.30 Uhr 

onLine Whyl -
TSV March On  ca.18.00 Uhr 
  
Zuschauer sind herzlich willkommen. Ein-
tritt ist natürlich frei !

10. Jubiläums-Volleyball-Grümpelturnier 
2017 am 4.März 

Zum 10. jährigen Juliläum  des Volleyball 
Grümpelturniers am Samstag, 4.März 
2017, unter dem Motto „Möge die March 
mit Euch sein“ ist dieses Jahr ist alles Mög-
lich ! 
Das Turnier wird als „Pärchenturnier“ eine 
besonders Spassige Angelegenheit mit 2er 
Teams einen der ober Plätze zu erkämpfen. 
Anschliessen wollen wir feiern ! Mit DJ Jens 
laden wir zur Party ein. Tanzen, Spass haben 
und die Siegerehrung zusammen erleben !! 
Weitere Informationen sind auf unserer 
Webseite http://volleyball.tsv-march.de un-
ter der Rubrik „Aktuelles“ zu finden. 

Beachten Sie die weiteren Informationen 
die wir vor Turnierbeginn noch bekannt 
geben.

Volleyball macht Spaß !  Kommt und 
schaut Euch diesen tollen Sport an !! 
Mitmachen und Begeistert sein... 

Marcus Müller / Axel Schmidt 
TSV March 
Abteilungsleitung Volleyball 
  
Lust selbst mal an den Ball zu gehen ? Ein-
fach ausprobieren und in unser Training 
kommen: 
Unsere Trainingszeiten: 
Freizeit-Mixed: Donnerstag, 20.00 Uhr – 
22.00 Uhr, Sporthalle Buchheim  
 

Französischkurse  
beim Bildungswerk Hochdorf 

Am 2. März 2017 beginnt bei den Franzö-
sischkursen des Bildungswerkes Hochdorf 
(Benzhauser Str. 3) das Sommersemester 
2017. Es werden 5 Kurse mit unterschiedli-
chen Sprachniveaus angeboten. die an 15 
Vormittagen bzw. Abenden stattfinden.  
Informationen zu allen Kursen erhalten Sie 
unter se-freiburg-nordwest.de oder telefo-
nisch bei Elisabeth Weiß (07665/41547). 
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Die ADRESSE vor Ort!
Handel  Handwerk  Gewerbe Special

673 REUTE � VÖRSTETTEN � HOCHDORF � MARCH

-     Maurer- und 
      Betonbauarbeiten aller Art
-     Erd- u. Kanalisationsarbeiten
-     Aus- u. Umbauten
-     Altbausanierung
-     Abrissarbeiten
-     Betonsanierung
-     Reparaturarbeiten

Harald Wurch
Bauunternehmung
Meisterbetrieb im 
Hoch- u. Tiefbau

Im Winkel 14

79232 March

Tel. 07665 - 947 58 27 

Fax 07665 - 947 58 26

Handy 0171 - 427 48 37

ÜBER
22JAHRE
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Die ADRESSE vor Ort!
Handel  Handwerk  Gewerbe Special

Nächstes Themenspezial in KW 14
Anzeigenschluss: Mo, 27.3.
Themen-Spezial-Code: 673

Weitere Informationen erhalten Sie unter 
www.primo-stockach.de/sonderseiten oder 
in unserer aktuellen Anzeigen-Preisliste.

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 07771/9317-100
E-Mail sonderseite@primo-stockach.de

Beratung  Planung
Montage  Kundendienst
Waidmattenstraße 6
79232 March-Buchheim

Tel.: 07665 / 13 43
Fax: 07665 / 48 03

www.schmieder-fenster-tueren.de

Heinrich Oestreicher • Hauptstr. 24 • 79348 Freiamt • Tel. 0 76 45 / 4 24 • Fax 88 69
Busreisen 2017 Weitere Reisen unter www.oestreicher-reisen.de
Termin: Tage  Reiseziele €

18.03.-22.03.        5    Frühling an der Adriaküste ohne EZ-Zuschlag                             DZ/HP  442,-   

26.03.-30.03.        5     Wien vom Feinsten                                                                        DZ/HP  574,-   

05.04.-09.04.        5    Traumhafte Blumenriviera                                                            DZ/HP  496,-

13.04.-17.04.       5    Ostern in der Toskana                                                                   DZ/HP  569,-

13.04.-17.04.       5    Ostern unter Palmen an der slowenischen Adria                       DZ/HP  553,-

14.04.-17.04.       4    Ostern am Lago Maggiore Azaleenblüte                                      DZ/HP  473,-

20.04.-25.04.        6    Frühlingsfahrt nach Kärnten Hotel am Ossiacher See                 DZ/HP  624,-

20.04.-25.04.        6    Die schönsten Städte Kroatiens Malerisch bis lebhaft                 DZ/HP  573,-

27.04.-01.05.        5    Höhepunkte Venetiens mit Ausflug nach Venedig                        DZ/HP  479,-

28.04.-01.05.        4    Genießerwelt Odenwald Felsenmeer und Michelstadt                  DZ/HP  399,-

03.05.-08.05.        6    Genüsse der Normandie Cidre, Calvados und Camembert          DZ/HP  732,-

11.05.-15.05.        5    Muttertag an der Donauschlinge                                                 DZ/HP  599,-

12.05.-15.05.        4    Muttertagsfahrt ins Blaue                                                             DZ/HP  409,-

18.05.-23.05.        6    Perlen der Ostsee mit Ausflug zur Insel Rügen                             DZ/HP  599,-

25.05.-28.05.        4    Semino Rossi in Südtirol mit Dolomitenrundfahrt                         DZ/HP  399,-

Bus-Tagesreisen 2017 Weitere Reisen unter www.oestreicher-reisen.de
04.03.     09.00     Soultzmatt/Variete im neuen Kabarett mit Revue und Menü Douceur 89,- 

07.03.     12.30     Oestreicher´s gemütlich fröhliche Kaffeefahrt                                                  17,- 

15.03.     06.30     Werksbesichtigung bei Mercedes Benz in Sindelfingen                                39,-

18.03.     06.30     Traktormuseum Bodensee in Uhldingen inkl. Eintr., Führung, Mittagessen      58,-

19.03.     10.00     Passionsspiel Masevaux/Elsass in Deutsch 14.00-19.00 Uhr inkl. Eintritt        46,-

                            inkl. Mittagessen         61,-

25.03.     07.00     Outletcity Metzingen oder Aufenthalt in der Fachwerkstadt Reutlingen         29,- 

26.03.     07.30     Lötschberg-Basistunnel-Besichtigung (modernster Eisenbahntunnel der

                            Welt) inkl. Führung Tunnel, Betriebszentrale + Interventionszentrum/-Treppe     63,-

01.04.     05.00     Veterama Hockenheim -  Der Markt für Oldtimerliebhaber           inkl. Eintritt    38,- 

04.04.     12.30     Oestreicher´s gemütlich fröhliche Kaffeefahrt                                                  17,- 

08.04.     09.00     Royal Palace in Kirrwiller/Elsass Show „Image“ inkl. 3-Gang-Menü              89,-

                            RF ca. 18.00 Uhr (1 Mo.)                                                                                            

16.04.     04.00     Lago Maggiore Markt in Cannobio (5 Std.)                                                       39,-

17.04.     08.30     Die kulinarische Ostermontagsfahrt ins Blaue            inkl. Mittagsmenü       48,-

22.04.     07.30     Königliches Flanieren durch die Burg Hohenzollern  inkl. Eintritt                  36,-

23.04.     07.00     Insel Mainau Trachtentag und Orchideenschau          inkl. Eintritt                  44,-

28.04.     16.30     Konzert „Oeschs die Dritten“ im Haus des Gastes in Schonach    Block B    54,-

                            Beginn 20.30 Uhr                                                                                Block C    52,-

29.04.     08.00     Wildromantische Elsass-Rundfahrt  inkl. Menü auf Ferme in den Vogesen    48,-

30.04.     08.00     Musical Stuttgart „Mary Poppins“                      Kat. 1 = 151,-     Kat. 2    135,50

30.04.     08.00     Musical Stuttgart „Tanz der Vampiere“      Kat. 1 = 151,-     Kat. 2    135,50

30.04.     08.00     Mercedes Benz oder Porsche Museum Stuttgart, RF 17.00 Uhr inkl. Eintritt    38,-

Info/Buchung Mo.-Fr. 8.30 - 12.00 + 13.30 - 17.30 Uhr

Tel. 07645 - 913457 • 07645 - 424
Geschenk-Tipp: Ein „Reisegutschein”

79224 Umkirch
Im Stöckacker 9

Fernruf:

0 76 65 - 53 67

Fax: 0 76 65 - 9 91 16

E-mail: info@dreher-umkirch.de

Karl-Heinz Dreher

Ihr Stuckateurmeister
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Meisterbetrieb • Verbindliche faire Festpreise
Verbindliche Termine • Qualifiziertes Fachpersonal

Wir beraten Sie an Ihrem Fahrzeug!

r Unfallabwicklung
r Autolackierungen
r Industrielackierungen
r Kfz-Reparaturen
r Glasschäden
r Reifendienst/Einlagerung
r Abschleppdienst
r Hol- und Bringdienst
r Fahrzeugaufbereitung

Der Fachmann für Ihr Auto in Reute.
Für alle Fahrzeuge.

� 0 76 41 / 61 46
Sascha Kobsch • Kreuzmattenstr. 20
79276 Reute   •   Fax 0 76 41/5 48 05

Unfallreparaturen

Lackierzentrum

Sascha

�
�
�
�
�
�
�
�
�

Der neue Luxus: Schlaf und Zeit.....
Einen guten Schlaf können wir maßgeblich

beeinflussen........
Neue Kaltschaummatratze? - Neues Massivholzbett?

TraumStation Gundelfingen
www.traumissimo.de

Gewerbestraße 1 - Fon 0761 - 2 92 40 25
Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 14.00 - 18.30 Uhr

Sa. 10.00 - 14.00 Uhr
Neue Taschenfederkernmatratze? - Neuer Lattenrost?

Gewerbegebiet Hochdorf • Hanferstraße 25 • Telefon 07 61 / 13 54 54
www.autohaus-schroeder.de





Parkettverlegung - Parkettreparaturen
Teppichböden - Kunststoffbeläge

Laminatböden


